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§ 1 

Zuständigkeit im Allgemeinen 
 

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des eigenen 
und des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich 
beschließenden Ausschüssen übertragen sind oder aufgrund Gesetz 
bzw. Übertragung durch den Gemeinderat in die Zuständigkeit der ers-
ten Bürgermeisterin fallen. 
 
 
(2) 1Der Gemeinderat überträgt die in § 7 genannten Angelegenheiten 
vorberatenden Ausschüssen zur Vorbereitung der Gemeinderatsent-
scheidungen und die in § 8 genannten Angelegenheiten beschließen-
den Ausschüssen zur selbstständigen Erledigung. 2Er kann sich die Be-
handlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die Be-
deutung der Angelegenheit erfordert.  
 

 

§ 1 

Zuständigkeit im Allgemeinen 

 

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des eigenen 

und des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich 

beschließenden Ausschüssen übertragen sind oder aufgrund Gesetz 

bzw. Übertragung durch den Gemeinderat in die Zuständigkeit der ers-

ten Bürgermeisterin fallen. 

 

(2) Der Gemeinderat überträgt die in § 7 genannten Angelegenheiten 

vorberatenden Ausschüssen zur Vorbereitung der Gemeinderatsent-

scheidungen und die in § 8 genannten Angelegenheiten beschließen-

den Ausschüssen zur selbstständigen Erledigung.  

 

(3) 1Der Gemeinderat behält sich im Einzelfall die Beschlussfassung 

über Angelegenheiten der vorberatenden und beschließenden Aus-

schüsse (§§ 7 Abs. 2, 8 Abs. 3 Nrn. 1 - 3) ohne Vorberatung des Aus-

schusses oder an dessen Stelle vor. 2Dies gilt insbesondere, wenn das 

die Bedeutung der Angelegenheit erfordert. 

 

 
§ 2 

Aufgabenbereich des Gemeinderats 
 
(1)  Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 
zuständig:  
 

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen 
der Gemeinde und zu Änderungen des Namens der Gemeinde 
oder eines Gemeindeteils (Art. 2 und 11 GO), 

 

  

§ 2 

Aufgabenbereich des Gemeinderats 

 

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zu-

ständig:  

 

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der 

Gemeinde und zu Änderungen des Namens der Gemeinde oder 

eines Gemeindeteils (Art. 2 und 11 GO), 
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2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung 

und die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts (Art. 16 GO), 
 
3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie 

die Zuteilung der Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO), 
 
4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten 

nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO, 
 
5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinderatsmitglieder 

(Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO), 
 
 
6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO), 
 
7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledi-

gung die Gemeinde der Genehmigung bedarf, 
 
8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen 

und Verordnungen, 
 
9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Be-

züge der Gemeindebediensteten und über beamten-, besol-
dungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche Angelegenhei-
ten der Bürgermeister, soweit nicht das Gesetz über kommu-
nale Wahlbeamte oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas 
anderes bestimmen, 

 
 
10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die 

Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68 GO), 
 

 

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und 

die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts (Art. 16 GO), 

 

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die 

Zuteilung der Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO), 

 

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten nach 

Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO, 

 

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinderatsmitglieder 

(Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO), 

 

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO), 

 

7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung 

die Gemeinde der Genehmigung bedarf, 

 

8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und 

Verordnungen, 

 

9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge 

der Gemeindebediensteten und über beamten-, besoldungs-, ver-

sorgungs- und disziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürger-

meister oder Bürgermeisterinnen, soweit nicht das Gesetz über 

kommunale Wahlbeamte oder das Bayerische Disziplinargesetz 

etwas anderes bestimmen, 

 

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die 

Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68 GO), 
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11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO), 
 
12. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresab-

schlüsse der Eigenbetriebe mit kaufmännischem Rechnungs-
wesen sowie die Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 
102 GO), 

 
13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Satz 1 GO über ge-

meindliche Unternehmen, 
 
14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im Übrigen 

gesetzlich vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 88 GO), 
 
15. die Bestellung der/des Datenschutzbeauftragten, 
 
 
16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens  

(Art. 18 a Abs. 8 GO) und die Durchführung eines Bürgerent-
scheids  (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO), 

 
17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und Entgel-

ten,  
 
18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, 

Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsver-
setzung und Entlassung der Beamten ab Besoldungsgruppe A 
9, 

 
19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung, Abord-

nung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung 
mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer 
ab Entgeltgruppe 9 des TVöD oder ab einem entsprechenden 
Entgelt, 

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO), 

 

12. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse 

der Eigenbetriebe mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie 

die Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO), 

 

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über 

gemeindliche Unternehmen, 

 

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im Übrigen ge-

setzlich vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 88 GO), 

 

15. die Benennung und Abberufung des oder der behördlichen Daten-

schutzbeauftragten, 

 

16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens  

(Art. 18 a Abs. 8 GO) und die Durchführung eines Bürgerent-

scheids  (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO), 

 

17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und Entgelten, 

 

18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, Ver-

setzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung 

und Entlassung der Beamtinnen und Beamten ab Besoldungs-

gruppe A 9, 

 

19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur 

vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Ab-

ordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung 

mittels Personalgestellung und Entlassung der Beschäftigten ab 

Entgeltgruppe 9 des TVöD oder ab einem entsprechenden Entgelt, 

Neu: Nr.18 
(„hier auch 
…“ über-
nommen 
aus GeschO 
2002-2008 
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20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Beamtinnen und Beam-

ten und der Arbeitnehmer/innen, 
 
21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden 

und über den Abschluss von Zweckvereinbarungen,  
 
22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planun-

gen, z.B. der Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung und 
Bebauungsplanung), der Ortsplanung, der Landschaftsplanung 
und der Landesplanung, der Gewässerplanung und gemeinde-
übergreifender Planungen und Projekte,  

 
23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentli-

che Einrichtungen, 
 
24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertre-

tern der Gemeinde in andere Organisationen und Einrichtun-
gen, 

 
25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommuna-

len Partnerschaft, 
 
26. allgemeine Regelungen der Benutzung öffentlicher Einrichtun-

gen nach bürgerlichem Recht, 
 
27. Mitgliedschaft der Gemeinde bei Verbänden, Vereinen, Grup-

pen, Berufs- und Standesorganisationen usw. unter Festset-
zung des Jahresbeitrages, 

 
28. Festsetzung von Zuwendungen an kulturelle, soziale und kari-

tative Einrichtungen, Anstalten, Vereine, Gruppen, Verbände 
usw., 

 

20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Gemeindebediensteten, 

 

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden 

und über den Abschluss von Zweckvereinbarungen, 

 

22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, 

z.B. der Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung und Bebau-

ungsplanung), der Ortsplanung, der Landschaftsplanung und der 

Landesplanung, der Gewässerplanung und gemeindeübergreifen-

der Planungen und Projekte, 

 

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentliche 

Einrichtungen, 

 

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertretern 

der Gemeinde in andere Organisationen und Einrichtungen, 

 

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommunalen 

Partnerschaft, 

 

26. allgemeine Regelungen der Benutzung öffentlicher Einrichtungen 

nach bürgerlichem Recht, 

 

27. Mitgliedschaft der Gemeinde bei Verbänden, Vereinen, Gruppen, 

Berufs- und Standesorganisationen usw. unter Festsetzung des 

Jahresbeitrages, 

 

28. Festsetzung von Zuwendungen an kulturelle, soziale und karitative 

Einrichtungen, Anstalten, Vereine, Gruppen, Verbände usw., 
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29. Vergabe von Wohnungen aus dem Wohnungsbestand der 

Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH und der Bau-
gesellschaft München-Land GmbH, über die die Gemeinde das 
Verfügungsrecht hat, 

 
30. Bestellung von Architekten und Projektanten, Sonderfachleu-

ten, Sachverständigen, Gutachtern und dergleichen unter Fest-
setzung der Entschädigung und des Honorares, in der Regel 
nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, so-
weit ein Betrag in Höhe von 15.000 € (brutto) überschritten wird, 

 
31. Entscheidungen über Verkehrskonzepte und bauliche Verän-

derungen von Ortsstraßen. 
 
(2) Der Gemeinderat behält sich im Einzelfall die Beschlussfassung 
über Angelegenheiten der vorberatenden und beschließenden Aus-
schüsse (§§ 7, 8 Abs. 3 Nrn. 1-3) ohne Vorberatung des Ausschusses 
oder an dessen Stelle vor. 
(red. Anm.: siehe nunmehr bei § 1 Abs. 3) 
 

 

 

 

 

 

29. Bestellung von Architekten und Projektanten, Sonderfachleuten, 

Sachverständigen, Gutachtern und dergleichen unter Festsetzung 

der Entschädigung und des Honorares, in der Regel nach der Ho-

norarordnung für Architekten und Ingenieure, soweit ein Betrag  in 

Höhe von 30.000 € (brutto) überschritten wird, 

 

30. Entscheidungen über Mobilitätskonzepte und bauliche Verände-

rungen von Ortsstraßen. 

 

 
II. Die Gemeinderatsmitglieder 

 
 

§ 3 
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, Be-

fugnisse 
 
(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur 
durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung 
aus und sind an Aufträge nicht gebunden. 
 

  

II. Die Gemeinderatsmitglieder 

 

§ 3 

Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, Be-

fugnisse 

 

(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur 

durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung 

aus und sind an Aufträge nicht gebunden. 
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(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglieder 
(Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhal-
tungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendma-
chung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust 
des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 mit 3, Art. 56a, Art. 
49, 50, 19, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz. 
 
(3) 1Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen 
durch besonderen Beschluss einzelnen seiner Mitglieder bestimmte 
Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit 
mit der Überwachung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit betrauen 
(Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO). 2Es werden folgende Aufga-
bengebiete (Referate) gebildet: 
 

1. Referat für Finanzangelegenheiten 
 

2. Referat für Bau- und Ortsplanung 
 

3. Referat für Ortsentwicklung, Umwelt und Energie 
 

4. Referat für Vereine und vereinsähnliche Gruppierungen 
 

5. Referat für Soziales und Senioren (Wohnungen) 
 

6. Referat für Jugend und Jugendfreizeitstätte; Kinderbetreuung; 
Mittelschule; Grundschule und Mittagsbetreuung; Familie und 
Gymnasium 

 
7. Referat für Liegenschaftsmanagement und kommunale Bauvor-

haben 
 

8. Referat für Feuerwehr und Katastrophenschutzangelegenheiten 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglieder 

(Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhal-

tungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendma-

chung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust 

des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 

49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Land-

kreiswahlgesetz. 

 

(3) 1Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen 

durch besonderen Beschluss einzelnen seiner Mitglieder bestimmte 

Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit 

mit der Überwachung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit betrauen 

(Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO). 2Es werden folgende Aufga-

bengebiete (Referate) gebildet: 

 

 

1. Referat für Bau- und Ortsplanung 

 

 

2. Referat für Vereine und vereinsähnliche Gruppierungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Referat für Feuerwehr und Katastrophenschutzangelegenheiten 
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9. Referat für Gewerbe und Wirtschaftsförderung 

 
10. Referat für Kultur und Ortsgeschichte 

 
11. Referat für Verkehrsangelegenheiten und Schulwegsicherheit 

 
12. Referat für Gemeindepartnerschaften 

 
13. Referat für Personalwesen 
 

3 Jedes Referat ist mit zwei Referenten/Referentinnen, das Referat Nr. 
6 mit fünf Referenten/Referentinnen und das Referat Nr. 8 mit einem/ei-
ner Referenten/Referentin besetzt.  
4Die Referentinnen/Referenten sollen zu Verhandlungen aus ihrem Auf-
gabengebiet die/den jeweilige/n Mitreferentin/Mitreferenten beiziehen 
und sich vor einer Antragstellung an den Gemeinderat mit diesen be-
sprechen. 5Die Referentinnen/Referenten sollen sich laufend und recht-
zeitig über alle Angelegenheiten ihres Referats unterrichten. 6Dies gilt 
insbesondere für die jeweils auf der Tagesordnung einer Gemeinde-
rats- oder Ausschusssitzung stehenden Punkte. 
 
(4) Die Abteilungsleiter/innen der Gemeindeverwaltung sind verpflich-
tet, die zuständigen Referentinnen/Referenten laufend und eingehend 
zu informieren. 
 
 
(5) Die Erste Bürgermeisterin und die Sachbearbeiter/innen der Ge-
meindeverwaltung haben jedem Gemeinderatsmitglied stets die ge-
wünschte Auskunft zu erteilen, sofern Gründe der Geheimhaltung nicht 
entgegenstehen. 
 

 

4. Referat für Gewerbe und Wirtschaftsförderung 

 

 

 

 

5. Referat für Gemeindepartnerschaften 

 

6. Referat für Personalwesen 

 
3Jedes Referat ist mit zwei Personen besetzt.  

 

 
4Die Referenten sollen zu Verhandlungen aus ihrem Aufgabengebiet 

die jeweils andere Person beiziehen und sich vor einer Antragstellung 

an den Gemeinderat mit dieser besprechen.5Sie sollen sich laufend und 

rechtzeitig über alle Angelegenheiten ihres Referats unterrichten. 6Dies 

gilt insbesondere für die jeweils auf der Tagesordnung einer Gemein-

derats- oder Ausschusssitzung stehenden Punkte. 

 

(4) Die Geschäftsleitung sowie die Abteilungsleitungen der Gemeinde-

verwaltung sind verpflichtet, die zuständigen Referenten über bedeut-

same Angelegenheiten ihres Referates laufend und eingehend zu in-

formieren. 

 

(5) 1Die erste Bürgermeisterin, die Geschäftsleitung und die Abteilungs-

leitungen der Gemeindeverwaltung haben jedem Gemeinderatsmitglied 

stets die gewünschte Auskunft zu erteilen, sofern Gründe der Geheim-

haltung nicht entgegenstehen. 2Ein Recht auf Akteneinsicht besteht im 

Rahmen des Absatzes 7. 
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(6) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Gemeinderatsmit-
glieder nur berechtigt, soweit ihnen die erste Bürgermeisterin im Rah-
men der Geschäftsverteilung nach Anhörung der weiteren Bürgermeis-
terin und des weiteren Bürgermeisters einzelne ihrer Befugnisse (§§ 11 
bis 15) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO).  
 
(7) 1Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 6 
ausüben, haben ein Recht auf Akten- und Dateneinsicht innerhalb ihres 
Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten der 
nächsten Sitzung und zur Vorbereitung eigener Antragsinitiativen erhält 
jedes Gemeinderatsmitglied nach vorheriger Terminvereinbarung das 
Recht zur Einsicht in die hierfür relevanten Unterlagen, sofern Gründe 
der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen haben Gemein-
deratsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Gemeinde-
rat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 4Das 
Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber der ersten Bürgermeisterin 
geltend zu machen.  
 

(6) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Gemeinderatsmit-

glieder nur berechtigt, soweit ihnen die erste Bürgermeisterin im Rah-

men der Geschäftsverteilung nach Anhörung der weiteren Bürgermeis-

ter einzelne ihrer Befugnisse (§§ 11 bis 15) überträgt (Art. 39  

Abs. 2 GO).  

 

(7) 1Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 6 

ausüben, haben ein Recht auf Akten- und Dateneinsicht innerhalb ihres 

Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten der 

nächsten Sitzung und zur Vorbereitung eigener Antragsinitiativen erhält 

jedes Gemeinderatsmitglied nach vorheriger Terminvereinbarung das 

Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern 

Gründe der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen haben 

Gemeinderatsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Ge-

meinderat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 
4Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber der ersten Bürgermeis-

terin geltend zu machen. 

 

 
§ 4  

Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 
 

(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektro-
nische Dokumente, insbesondere nichtöffentliche Sitzungsunterlagen, 
sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzo-
gen sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die Gemein-
deratsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 
3Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied 
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform 
zu vernichten bzw. zu löschen. 
 
 

  

§ 4  

Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 

 

(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektro-

nische Dokumente, insbesondere nichtöffentliche Sitzungsunterlagen, 

sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzo-

gen sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die Gemein-

deratsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 
3Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied 

nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform 

zu vernichten bzw. zu löschen. 
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(2) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die technischen Vorausset-
zungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post verfügen, 
können der ersten Bürgermeisterin schriftlich eine elektronische Ad-
resse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 25 übersandt bzw. 
von der Anträge im Sinne des § 26 versandt werden. 
 
(3) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 
erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme und der Sit-
zungsverlauf nicht gestört werden. 2Für die Fertigung von Ton- und Bild-
aufnahmen durch Gemeinderatsmitglieder gelten § 21 Abs. 2 Sätze 3 
und 4 entsprechend. 
 

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung 
für den Gemeinderat. 2Eine Veröffentlichung der Beschlussvorlagen 
und weiterer Sitzungsunterlagen durch Gemeinderatsmitglieder ist 
nur zulässig, wenn die erste Bürgermeisterin unter Berücksichtigung 
des Datenschutzes zugestimmt hat und die Unterlagen nur Tatsachen 
enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen. 3Für alle öffentlich gekennzeichneten Sit-
zungsunterlagen, die im Bürgerinformationssystem eingestellt sind, 
gilt die Zustimmung als erteilt. 4Die Veröffentlichung von Beschluss-
vorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzun-
gen ist nicht zulässig. 
 

(3) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die technischen Vorausset-

zungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post verfügen, 

können der ersten Bürgermeisterin schriftlich eine elektronische Ad-

resse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 25 übersandt bzw. 

von der Anträge im Sinne des § 26 versandt werden. 

 

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 

erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme und der Sit-

zungsverlauf nicht gestört werden. 2Für die Fertigung von Ton- und Bild-

aufnahmen durch Gemeinderatsmitglieder gelten § 21 Abs. 2 Sätze 3 

und 4 entsprechend. 

 

 
§ 5 

Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 
 
(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer 
Ziele zu Fraktionen zusammenschließen. 2Eine Fraktion muss mindes-
tens 2 Mitglieder haben. 3Die Bildung und Bezeichnung der Fraktionen 

  

§ 5 

Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 

 

(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer 

Ziele zu Fraktionen zusammenschließen. 2Eine Fraktion muss mindes-

tens zwei Mitglieder haben. 3Die Bildung und Bezeichnung der Fraktio-
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sowie deren Vorsitzende und ihre Stellvertreter sind der ersten Bürger-
meisterin mitzuteilen; diese unterrichtet den Gemeinderat. 
 
 
 
(2) 1Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen, die aufgrund 
ihrer eigenen Stärke keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen 
würden, können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die 
Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussgemeinschaften; Art. 33 
Abs. 1 Satz 5 GO). ²Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 

nen sowie deren Vorsitz und Stellvertretung sind der ersten Bürger-

meisterin mitzuteilen; diese unterrichtet den Gemeinderat. 4Satz 3 gilt 

entsprechend für während der Wahlzeit eintretende Änderungen des 

Stärkeverhältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO). 

 

(2) 1Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen oder Frakti-

onen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke keine Vertretung in den Aus-

schüssen erreichen würden, können sich zur Entsendung gemeinsa-

mer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussge-

meinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). ²Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-

chend. 

 

 
III. Die Ausschüsse 

 
 

1. Allgemeines 
 

§ 6 
Bildung, Vorsitz, Auflösung 

 
(1) 1Die gemäß §§ 7 und 8 der Geschäftsordnung gebildeten Aus-
schüsse sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen 
unter Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren 
Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 
GO). 
2Die Sitze werden nach dem Verfahren Hare/Niemeyer verteilt; 
 
 
 
 
 

  

III. Die Ausschüsse 

 

1. Allgemeines 

 

§ 6 

Bildung, Vorsitz, Auflösung 

 

(1) 1Die gemäß §§ 7 und 8 der Geschäftsordnung gebildeten Aus-

schüsse sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen 

unter Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren 

Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 

Satz 2 GO). 
2Die Sitze werden nach dem Verfahren Hare/Niemeyer verteilt. 
3Dabei wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder 

Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden Ausschuss-

sitze multipliziert und durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze ge-

teilt. 4Jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zu-

nächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 5Die weiteren 



 

Seite 15 
 

 

bisherige Fassung 2014 
 

 ENTWURF der neuen Fassung 2020 (Stand 23.07.2020) 

 
 
 
haben Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den glei-
chen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere 
Zahl der bei der Gemeinderatswahl auf die Wahlvorschläge der be-
troffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebenen Stimmen.  
 
 
3Wird durch den Austritt oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern 
das ursprüngliche Stärkeverhältnis der im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen und Gruppen verändert, so sind diese Änderungen nach 
Satz 2 Halbsatz 1 auszugleichen; haben danach Fraktionen, Gruppen 
oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf einen Aus-
schusssitz, so entscheidet das Los.  
 

(2) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt die erste Bürgermeisterin, 
eine/r ihrer Stellvertreter oder ein vom Gemeinderat bestimmtes Ge-
meinderatsmitglied (Art. 33 Abs. 2 GO).  
 
 
 
 
2Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemein-
derat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 2 GO). 
 
(3) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 
5 GO); das gilt nicht für Ausschüsse, die gesetzlich vorgeschrieben 
sind. 
 
(4) 1Der Gemeinderat kann Kommissionen bilden, die die Ausschüsse 
und den Gemeinderat zu bestimmten Fragenkomplexen beraten. 2Die 

zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlen-

bruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 3 ergeben, auf die 

Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 
6Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen Anspruch auf einen 

Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl der bei der Gemeinde-

ratswahl auf die Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder Wähler-

gruppen abgegebenen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussge-

meinschaft entscheidet das Los. 
7Wird durch den Austritt oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern 

das ursprüngliche Stärkeverhältnis der im Gemeinderat vertretenen 

Fraktionen und Gruppen verändert, so sind diese Änderungen nach den 

Sätzen 2 bis 5 auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben danach 

Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen An-

spruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los.  
 

(2) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt die erste Bürgermeisterin, 

eine ihrer Stellvertretungen oder ein von der ersten Bürgermeisterin be-

stimmtes Gemeinderatsmitglied (Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 

 2Ist die den Vorsitz übernehmende Person bereits Mitglied des Aus-

schusses, nimmt deren Vertretung für die Dauer der Übertragung den 

Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO).  
3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemein-

derat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 2 GO). 

 

(3) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 

5 GO); das gilt nicht für Ausschüsse, die gesetzlich vorgeschrieben 

sind. 

 

(4) 1Der Gemeinderat kann Kommissionen bilden, die die Ausschüsse 

und den Gemeinderat zu bestimmten Fragenkomplexen beraten. 2Die 
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Aufgabenstellung wird jeweils vom Gemeinderat festgelegt. 3Den Kom-
missionen gehören die zuständigen Referentinnen/Referenten an. 
 
(5) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall der Verhinderung eine 
erste Stellvertretung und im Fall der Verhinderung der ersten Stellver-
tretung eine zweite Stellvertretung namentlich bestellt.  
 
(6) Soweit Referentinnen/Referenten für die Ausschüsse von ihren 
Fraktionen als Ausschussmitglieder nicht benannt werden, sind diese 
zu den Ausschusssitzungen zu laden und als Sachverständige zu hö-
ren, wenn ihr Aufgabenbereich berührt wird. 
 
(7) 1Ist ein ordentliches Mitglied eines Ausschusses verhindert, an einer 
Ausschusssitzung teilzunehmen, ist es grundsätzlich verpflichtet, hier-
von das für ihn stellvertretende Mitglied des Ausschusses zu verständi-
gen und um die Teilnahme an der Ausschusssitzung zu ersuchen. 
2Kann auch die erste Stellvertretung an der Ausschusssitzung nicht teil-
nehmen, gilt für diese Satz 1 analog. 
 

Aufgabenstellung wird jeweils vom Gemeinderat festgelegt. 3Den Kom-

missionen gehören die zuständigen Referenten an. 

 

(5) Für die Mitglieder eines Ausschusses werden für den Fall ihrer Ver-

hinderung je Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft auf deren 

Vorschlag bis zu 2 stellvertretende Mitglieder in einer bestimmten Rei-

henfolge namentlich bestellt. 

 

 

 

 

(6) 1Ist ein ordentliches Mitglied eines Ausschusses verhindert, an einer 

Ausschusssitzung teilzunehmen, ist es grundsätzlich verpflichtet, hier-

von das für ihn stellvertretende Mitglied des Ausschusses zu verständi-

gen und um die Teilnahme an der Ausschusssitzung zu ersuchen. 2Die 

Verwaltung ist vor der Sitzung über die Verhinderung zu informieren. 
3Kann auch die erste Stellvertretung an der Ausschusssitzung nicht teil-

nehmen, gilt für diese Satz 1 analog.  

 

 
2. Aufgaben der Ausschüsse 

 
§ 7  

Vorberatende Ausschüsse 
 

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen übertra-
genen Gegenstände für die Beratung in der Vollversammlung des Ge-
meinderats vorzubereiten und einen Beschlussvorschlag zu unterbrei-
ten. 2Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorbera-
tender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusam-
mentreten. 
 

  

2. Aufgaben der Ausschüsse 

 

§ 7  

Vorberatende Ausschüsse 

 

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen übertra-

genen Gegenstände für die Beratung in der Vollversammlung des Ge-

meinderats vorzubereiten und einen Beschlussvorschlag zu unterbrei-

ten. 2Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorbera-

tender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusam-

mentreten. 
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(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachstehendem 
Aufgabenbereich gebildet: 
 

1. Finanz- und Personalausschuss (8 Mitglieder und erste Bürger-
meisterin als Vorsitzende): 
a) Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaus-
haltssatzung einschließlich Anlagen, Bestandteilen und Investi-
tionsplanung.  
b) Vorberatung grundsätzlicher Personalangelegenheiten und 
struktueller Personalentscheidungen. 

 
 

2. Bauausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vor-
sitzende): 
Vorberatung der Gemeinderatsbeschlüsse in den Angelegen-
heiten der Landes-, Regional- und Bauleitplanung und des Bau-
ordnungsrechts. 
 
 
 
 

3. Ortsentwicklungs-, Energie- und Umweltausschuss (8 Mitglie-
der und erste Bürgermeisterin als Vorsitzende): 
Vorberatung in Angelegenheiten der Ortsentwicklung und 
grundsätzlicher Energie- und Umweltangelegenheiten. 

 
4. Verkehrsausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als 

Vorsitzende):  
Vorberatung von Verkehrskonzepten und wesentlichen Ver-
kehrsplanungen. 

 

 

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachstehendem 

Aufgabenbereich gebildet: 

 

1. Finanz- und Personalausschuss (8 Mitglieder und erste Bürger-

meisterin als Vorsitzende): 

a) Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaus-

haltssatzung einschließlich Anlagen, Bestandteilen und Inves-

titionsplanung. 

b) Vorberatung grundsätzlicher Personalangelegenheiten und 

struktureller Personalentscheidungen. 

 

2. Bauausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vorsit-

zende): 

a) Vorberatung der Gemeinderatsbeschlüsse in den Angelegen-

heiten der Landes-, Regional- und Bauleitplanung und des 

Bauordnungsrechts. 

b) Vorberatung in Angelegenheiten der Ortsentwicklung mit 

Schwerpunkt bauliche Entwicklung 

 

3. Umwelt- und Mobilitätsausschuss (8 Mitglieder und erste Bürger-

meisterin als Vorsitzende): 

a) Vorberatung grundsätzlicher Energie-, Naturschutz- und Um-

weltangelegenheiten, 

b) Vorberatung von Mobilitätskonzepten, 

c) Vorberatung in Mobilfunkangelegenheiten. 

d) Vorberatung in Angelegenheiten der Ortsentwicklung mit 

Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität 
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5. Sozialausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als 
Vorsitzende): 
a) Vorberatung in Angelegenheiten der Begleitung und Unter-
stützung sozialer Einrichtungen und Initiativen sowie sozialer 
Projekte.  
b) Erarbeitung von Maßnahmen zur Reduzierung sozialer Be-
nachteiligungen und Schieflagen. 
c) Erarbeitung von Vorschlägen für Ehrungen. 

 

4. Sozialausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vor-

sitzende): 

a) Vorberatung in Angelegenheiten der Begleitung und Unterstüt-

zung sozialer Einrichtungen und Initiativen sowie sozialer Pro-

jekte. 

b) Erarbeitung von Maßnahmen zur Reduzierung sozialer Be-

nachteiligungen und Schieflagen. 

c) Erarbeitung von Vorschlägen für Ehrungen, 

d) Vorberatung der Kriterien für Wohnungsvergaben. 

 

 
§ 8 

Beschließende Ausschüsse 
 

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen An-
gelegenheiten selbstständig anstelle des Gemeinderats. 
 
 
(2) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse stehen unbe-
schadet Art. 88 GO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den 
Gemeinderat. 2Eine Nachprüfung muss nach Art. 32 Abs. 3 GO erfol-
gen, wenn die erste Bürgermeisterin oder deren Stellvertretung im Aus-
schuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder ein 
Viertel der Gemeinderatsmitglieder die Nachprüfung durch den Ge-
meinderat beantragt. 3Der Antrag muss schriftlich, spätestens am sieb-
ten Tag nach der Ausschusssitzung bei der ersten Bürgermeisterin ein-
gehen. 4Soweit Beschlüsse die Rechte Dritter berühren, werden sie erst 
nach Ablauf einer Frist von einer Woche wirksam und dürfen dann erst 
bekannt gegeben werden. 
 
 

  

§ 8 

Beschließende Ausschüsse 

 

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen An-

gelegenheiten selbstständig anstelle des Gemeinderats. 

 

(2) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse stehen unbe-

schadet Art. 88 GO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den 

Gemeinderat. 2Eine Nachprüfung muss nach Art. 32 Abs. 3 GO erfol-

gen, wenn die erste Bürgermeisterin oder deren Stellvertretung im Aus-

schuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder ein 

Viertel der Gemeinderatsmitglieder die Nachprüfung durch den Ge-

meinderat beantragt. 3Der Antrag muss schriftlich, spätestens am sieb-

ten Tag nach der Ausschusssitzung bei der ersten Bürgermeisterin ein-

gehen. 4Soweit Beschlüsse die Rechte Dritter berühren, werden sie erst 

nach Ablauf einer Frist von einer Woche wirksam und dürfen dann erst 

bekannt gegeben werden. 

  

(3) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzelnen folgende Auf-

gabenbereiche:  
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(3) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzelnen folgende Auf-
gabenbereiche:  
 
1. Bauausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vorsit-

zende): 
 

a) die Abgabe der Stellungnahme zu Anträgen auf Genehmigungen 
nach dem Baugesetzbuch, der Baunutzungsverordnung, der 
Bayer. Bauordnung und sonstigen planungs- und baurechtlichen 
Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland, des Freistaats 
Bayern, des Bezirks Oberbayern, des Landkreises München und 
der Gemeinde Pullach i. Isartal mit dem Recht der Erteilung bzw. 
Befürwortung von Ausnahmen und Befreiungen, soweit die 
Grundsätze der vom Gemeinderat festgelegten Ortsplanung 
nicht angetastet werden, 

b) die Entscheidung über Baumfällungsanträge in bedeutenden 
Fällen, wenn sie im Zusammenhang mit Bauanträgen gestellt 
werden, 

c) die Ermächtigung der ersten Bürgermeisterin zur Erteilung der 
Nachbarunterschriften nach Art. 66 BayBO. 

 
2. Ortsentwicklungs-, Energie- und Umweltausschuss (8 Mitglieder 

und erste Bürgermeisterin als Vorsitzende): 
 
a) Erlass von Richtlinien für die Pflege der öffentlichen Park-, 

Garten- und Grünanlagen, 
b) Erlass von Richtlinien für Biotoppflege und –anlage, 
c) Entscheidung über Baumfällungsanträge in bedeutenden 

Fällen (soweit nicht des Bauausschuss nach Nr. 1 Buch-
stabe b zuständig ist), 

d) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes ein-
schließlich Umweltverträglichkeitsprüfungen, 

e) Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten, 

 

1. Bauausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vorsit-

zende): 

 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und sonstiger Zu-

stimmungen und Genehmigungen zu Bauvorhaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Umwelt- und Mobilitätsausschuss (8 Mitglieder und erste Bürger-

meisterin als Vorsitzende): 

 

a) Erlass von Richtlinien für die Pflege der öffentlichen Park-, 

Garten- und Grünanlagen, 

b) Erlass von Richtlinien für Biotoppflege und –anlage, 

 

 

 

 

 

 

c) Anpassungen des gemeindlichen Klimaschutzprogramms. 
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f) Anpassungen des gemeindlichen Energiesparförderpro-
gramms. 

 
3. Verkehrsausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als 

Vorsitzende): 
 

1Erlass von Anordnungen nach der StVO, soweit hierfür nicht der 
Gemeinderat oder die erste Bürgermeisterin zuständig sind. 
2Hierunter fallen insbesondere Entscheidungen über 

 
a) Vorfahrtsregelungen, 
b) Halt- und Parkverbote, 
c) Parkplätze und Parkzonen, 
d) Taxenstandplätze, 
e) Überholverbote, 
f) die Beschränkung bzw. das Verbot zum Befahren von Stra-

ßen für bestimmte Fahrzeuge, 
g) Einbahnstraßenregelungen, bzw. das Verbot der Einfahrt,  
h) Abbiege- und Wendeverbote. 

 
3Bei dringlichen, unaufschiebbaren Angelegenheiten kann die 
erste Bürgermeisterin nach Abstimmung mit den beiden Referen-
ten entsprechende Anordnungen erlassen. 4Über solche Angele-
genheiten und Anordnungen ist in der nächsten Verkehrsaus-
schusssitzung bzw. Gemeinderatssitzung zu berichten. 

 
4. Ferienausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vor-

sitzende): 
 

1Die Erledigung aller Angelegenheiten, für die sonst der Gemein-
derat oder ein beschließender Ausschuss zuständig ist. 2Aufgaben, 
die kraft Gesetzes der Beschlussfassung des Gemeinderates vor-
behalten sind (vgl. § 2), soll der Ferienausschuss nur erledigen, 

3. Sozialausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vor-

sitzende): 

Entscheidungen über die Vergabe von Wohnungen aus dem eige-

nen Bestand, dem Wohnungsbestand der Wohnungsbaugesell-

schaft Pullach i. Isartal mbH und der Baugesellschaft München-

Land GmbH, für die die Gemeinde das Belegungsrecht hat und für 

die die gemeindlichen Vergabekriterien gelten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ferienausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vor-

sitzende): 
1Die Erledigung aller Angelegenheiten, für die sonst der Gemein-

derat oder ein beschließender Ausschuss zuständig ist. 2Aufgaben, 

die kraft Gesetzes der Beschlussfassung des Gemeinderates vor-

behalten sind (vgl. § 2), soll der Ferienausschuss nur erledigen, 

wenn sie nicht ohne Nachteil für die Beteiligten, für die Gemeinde 

oder die Allgemeinheit bis zum Ende der Ferienzeit aufgeschoben 
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wenn sie nicht ohne Nachteil für die Beteiligten, für die Gemeinde 
oder die Allgemeinheit bis zum Ende der Ferienzeit aufgeschoben 
werden können. 3Der Ferienausschuss ist nicht zuständig für An-
gelegenheiten, die kraft Gesetzes von besonderen Ausschüssen 
wahrgenommen werden müssen. 4Die Ferienzeit des Gemeindera-
tes beträgt sechs Wochen, sie beginnt jeweils mit dem ersten Feri-
entag der allgemeinen Sommerschulferien. 

 

werden können. 3Der Ferienausschuss ist nicht zuständig für An-

gelegenheiten, die kraft Gesetzes von besonderen Ausschüssen 

wahrgenommen werden müssen. 4Die Ferienzeit des Gemeindera-

tes beträgt sechs Wochen, sie beginnt jeweils mit dem ersten Feri-

entag der allgemeinen Sommerschulferien.  

 

 
§ 9 

Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 7 Mitgliedern, führt 
die örtliche Rechnungsprüfung nach Art. 103 Abs. 1 und 2 GO durch. 
Dazu zählt die Prüfung der Jahresrechnungen.  
 

  

§ 9 

Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss (Art. 103 Abs. 2 GO), bestehend 

aus 7 Mitgliedern, führt die örtliche Rechnungsprüfung (Prüfung der 

Jahresrechnung) nach Art. 103 Abs. 1 GO durch.  

 

 
IV. Die erste Bürgermeisterin 

 
 

1. Aufgaben 
 

§ 10 
Vorsitz im Gemeinderat 

 
(1) 1Die erste Bürgermeisterin führt den Vorsitz im Gemeinderat (Art. 36 
GO). 2Sie bereitet die Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzun-
gen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den Sitzungen leitet sie die Beratung 
und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus 
(Art. 53 Abs. 1 GO). 
 
 

  

IV. Die erste Bürgermeisterin 

 

1. Aufgaben 

 

§ 10 

Vorsitz im Gemeinderat 

 

(1) 1Die erste Bürgermeisterin führt den Vorsitz im Gemeinderat (Art. 36 

GO). 2Sie bereitet die Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzun-

gen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den Sitzungen leitet sie die Beratung 

und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus  

(Art. 53 Abs. 1 GO). 
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(2) 1Hält die erste Bürgermeisterin Entscheidungen des Gemeinderats 
oder eines beschließenden Ausschusses für rechtswidrig, verständigt 
sie den Gemeinderat oder den Ausschuss von ihrer Auffassung und 
setzt den Vollzug vorläufig aus. 2Wird die Entscheidung aufrechterhal-
ten, führt sie die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 
59 Abs. 2 GO). 

 

(2) 1Hält die erste Bürgermeisterin Entscheidungen des Gemeinderats 

oder eines beschließenden Ausschusses für rechtswidrig, verständigt 

sie den Gemeinderat oder den Ausschuss von ihrer Auffassung und 

setzt den Vollzug vorläufig aus. 2Wird die Entscheidung aufrechterhal-

ten, führt sie die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 

59 Abs. 2 GO). 

 

 
§ 11 

Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines 
 
(1) 1Die erste Bürgermeisterin leitet und verteilt im Rahmen der Ge-
schäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Sie kann dabei ein-
zelne ihrer Befugnisse der weiteren Bürgermeisterin, dem weiteren Bür-
germeister, nach deren Anhörung auch einem Gemeinderatsmitglied 
und in den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung Bediensteten 
der Gemeinde übertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). 3Zur Übertragung von 
Befugnissen auf Bedienstete im Sinne des Art. 39 Abs. 2 Halbsatz 2 
GO wird die Zustimmung des Gemeinderats hiermit allgemein erteilt. 
4Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 
 
(2) 1Die erste Bürgermeisterin vollzieht die Beschlüsse des Gemeinde-
rats und seiner Ausschüsse (Art. 36 GO). 2Über Hinderungsgründe un-
terrichtet sie den Gemeinderat oder den Ausschuss unverzüglich. 
 
(3) Die erste Bürgermeisterin führt die Dienstaufsicht über die Beamtin-
nen/Beamten und Beschäftigten der Gemeinde und übt die Befugnisse 
des Dienstvorgesetzten gegenüber den Gemeindebeamtinnen/Ge-
meindebeamten aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 
 
(4) 1Die erste Bürgermeisterin verpflichtet die weiteren Bürgermeister/in 
schriftlich, alle Angelegenheiten geheimzuhalten, die im Interesse der 

  

§ 11 

Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines 

 

(1) 1Die erste Bürgermeisterin leitet und verteilt im Rahmen der Ge-

schäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Sie kann dabei ein-

zelne ihrer Befugnisse den weiteren Bürgermeistern, nach deren Anhö-

rung auch einem Gemeinderatsmitglied und in den Angelegenheiten 

der laufenden Verwaltung Bediensteten der Gemeinde übertragen (Art. 

39 Abs. 2 GO). 

 

 3Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 

 

(2) 1Die erste Bürgermeisterin vollzieht die Beschlüsse des Gemeinde-

rats und seiner Ausschüsse (Art. 36 GO). 2Über Hinderungsgründe un-

terrichtet sie den Gemeinderat oder den Ausschuss unverzüglich. 

 

(3) Die erste Bürgermeisterin führt die Dienstaufsicht über die Gemein-

debediensteten der Gemeinde und übt die Befugnisse des Dienstvor-

gesetzten gegenüber den Gemeindebeamtinnen und Gemeindebeam-

ten aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 

 

(4) 1Die erste Bürgermeisterin verpflichtet die weiteren Bürgermeister 

schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse der 
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Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder ei-
nes ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher 
Weise verpflichtet sie Gemeinderatsmitglieder und Gemeindebediens-
tete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst werden (Art. 56a 
GO). 
 

Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder ei-

nes ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher 

Weise verpflichtet sie Gemeinderatsmitglieder und Gemeindebediens-

tete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst werden (Art. 56a 

GO). 

 

§ 12 
Einzelne Aufgaben 

 
(1) Die erste Bürgermeisterin erledigt in eigener Zuständigkeit 
 
1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde keine grund-

sätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen 
erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO), 

 
 
2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines 

Bundesgesetzes übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angele-
genheiten der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haus-
halts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Gemeinderat 
zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO), 

 
3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundes-

republik oder eines ihrer Länder geheimzuhalten sind (Art. 37 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 GO), 

 
4. die ihr vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertrage-

nen Angelegenheiten, 
 
 

 § 12 

Einzelne Aufgaben 

 

(1) Die erste Bürgermeisterin erledigt in eigener Zuständigkeit 

 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde keine grund-

sätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen 

erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO), 

 

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines 

Bundesgesetzes übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angele-

genheiten der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens 

und des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haus-

halts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Gemeinderat 

zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO), 

 

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundes-

republik oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 3 GO), 

 

4. die ihr vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertrage-

nen Angelegenheiten, 
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5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abord-
nung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestands-
versetzung und Entlassung von Beamten bis zur Besoldungs-
gruppe A 8, 

 
6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung, Abord-

nung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mit-
tels Personalgestellung und Entlassung von Arbeitnehmern bis zur 
Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entsprechenden Ent-
gelt, 

 
 
 
 
 
 
 
7. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 

Abs. 3 GO), 
 
8. die Aufgaben als Vorsitzende des Verwaltungsrats selbstständiger 

Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 
Satz 2 GO),  

 
9. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform 

(Art. 93 Abs. 1 GO). 
 

5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, 

Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsverset-

zung und Entlassung von Beamtinnen und Beamten bis zur Besol-

dungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO), 

 

6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht 

nur vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), 

Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäfti-

gung mittels Personalgestellung und Entlassung von Beschäftigten 

bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entsprechen-

den Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO), 

 

7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewertenden Tä-

tigkeit auf Beschäftigte im Geltungsbereich des TVöD oder eines 

entsprechenden Tarifvertrags, 

 

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 

Abs. 3 GO), 

 

9. die Aufgaben als Vorsitzende des Verwaltungsrats selbstständiger 

Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 

Satz 2 GO),  

 

10. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform 

(Art. 93 Abs. 1 GO): 

 

(2) Zu den Aufgaben der ersten Bürgermeisterin gehören insbesondere 
auch: 
 
1.  in Personalangelegenheiten:  

 (2) Zu den Aufgaben der ersten Bürgermeisterin gehören insbesondere 

auch: 

 

1. in Personalangelegenheiten:  
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a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vor-
schriften, 

b) die Genehmigung von Nebentätigkeiten.  
 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vor-

schriften, 

b) die Genehmigung von Nebentätigkeiten, 

c) die Entscheidung über den Antrag von Gemeindebediensteten 

zur Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit, 

d) die Entscheidung über den Antrag von Beschäftigten über die 

vorzeitige Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses 

(Auflösungsvertrag). 

 

2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Ge-
meinde: 
a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln  

-  im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen 
von Richtlinien des Gemeinderats, in denen die Leistungen 
nach Voraussetzung und Höhe festgelegt sind,  

- im Übrigen bis zu einem Betrag von 120.000 € im Einzelfall,  
 
 
 

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Ausset-
zung der Vollziehung von Abgaben, insbesondere von Steuern, 
Beiträgen und Gebühren sowie von sonstigen Forderungen bis 
zu folgenden Beträgen im Einzelfall:  
-  Erlass    5.000 € 
-  Niederschlagung  25.000 € 
-  Stundung  25.000 €  
-  Aussetzung der Vollziehung  25.000 €  
 
 

 Stundung und Aussetzung der Vollziehung solcher Fälligkeiten 
in unbegrenzter Höhe, wenn Sicherheit besteht, dass die rück-

 2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Ge-

meinde: 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln  

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen 

von Richtlinien des Gemeinderats, in denen die Leistungen 

nach Voraussetzung und Höhe festgelegt sind,  

- im Übrigen bis zu einem Betrag von 150.000 € (brutto) im 

Einzelfall,  

 

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aus-

setzung der Vollziehung von Abgaben, insbesondere von 

Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von sonstigen Forde-

rungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall:  

-  Erlass  10.000 € 

-  Niederschlagung  50.000 € 

-  Stundung  50.000 € 

-  Aussetzung der Vollziehung  50.000 € 

 

Stundung und Aussetzung der Vollziehung solcher Fälligkeiten 

in unbegrenzter Höhe, wenn Sicherheit besteht, dass die rück-

ständigen Beträge bis zum Ende des folgenden Rechnungs-

jahres am 31. Dezember voll gezahlt sind, der Zeitraum für die 
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ständigen Beträge bis zum Ende des folgenden Rechnungsjah-
res am 31. Dezember voll gezahlt sind, der Zeitraum für die 
Stundung bzw. die Aussetzung der Vollziehung also am 31. De-
zember des folgenden Jahres spätestens endet; ferner Ausset-
zung der Vollziehung bei Folgebescheiden (z.B. Grundsteuer-
bescheid, Gewerbesteuerbescheid) im Rahmen einer von der 
Finanzbehörde verfügten Aussetzung der Vollziehung des 
Grundlagenbescheides (Grundsteuermessbescheid, Gewerbe-
steuermessbescheid), 
 

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem 
Betrag von 25.000 € und über außerplanmäßige Ausgaben bis 
zu einem Betrag von 25.000 € im Einzelfall, soweit sie unab-
weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist  
(Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),  

 
 
d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für die 

Gemeinde, insbesondere der Abschluss von Verträgen und 
sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von Rech-
ten und Pflichten der Gemeinde, bis zu einer Wertgrenze von 
120.000 €,  

 
 
 
e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die einzeln 

oder zusammen die ursprüngliche Auftragssumme um nicht 
mehr als 10%, insgesamt jedoch nicht mehr als 60.000 € er-
höhen, 

 
f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form unentgeltli-

cher Nutzungsüberlassung von Räumen, an Vereine und Ver-
bände bis zu einem Betrag von 2.000 €  je Einzelfall, 

Stundung bzw. die Aussetzung der Vollziehung also am 31. 

Dezember des folgenden Jahres spätestens endet; ferner Aus-

setzung der Vollziehung bei Folgebescheiden (z.B. Grund-

steuerbescheid, Gewerbesteuerbescheid) im Rahmen einer 

von der Finanzbehörde verfügten Aussetzung der Vollziehung 

des Grundlagenbescheides (Grundsteuermessbescheid, Ge-

werbesteuermessbescheid), 

 

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu ei-

nem Betrag von 50.000 € und über außerplanmäßige Ausga-

ben bis zu einem Betrag von 50.000 € im Einzelfall, soweit sie 

unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist  

(Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),  

 

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für 

die Gemeinde, insbesondere der Abschluss von Verträgen und 

sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von 

Rechten und Pflichten der Gemeinde, bis zu einem Betrag o-

der – falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des Unter-

lassens nicht feststeht – einer Wertgrenze oder einem ge-

schätzten Auftragswert von 150.000 € (brutto),  

 

e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die einzeln 

oder zusammen die ursprüngliche Auftragssumme um nicht 

mehr als 10%, insgesamt jedoch nicht mehr als 75.000 € 

(brutto) erhöhen, 

 

f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form unentgelt-

licher Nutzungsüberlassung von Räumen, an Vereine und Ver-

bände bis zu einem Betrag von 2.000 €  je Einzelfall, 
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g) Bestellung von Architekten und Projektanten, Sonderfachleuten, 
Sachverständigen, Gutachtern und dergleichen unter Festset-
zung der Entschädigung und des Honorares, in der Regel nach 
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, bis zu ei-
nem Betrag in Höhe von 15.000 € (brutto). 

 

g) Bestellung von Architekten und Projektanten, Sonderfachleu-

ten, Sachverständigen, Gutachtern und dergleichen unter 

Festsetzung der Entschädigung und des Honorares, in der Re-

gel nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, 

bis zu einem Betrag in Höhe von 30.000 € (brutto). 

 

3. In Angelegenheiten der kommunalen Unternehmen IEP GmbH 
und VBS: 

 Gewährung von kurzfristigen Darlehen mit einer Laufzeit von 
maximal einem Jahr in Höhe von 1 Mio. € pro Unternehmen und 
Haushaltsjahr. 

 

 3. In Angelegenheiten der kommunalen Unternehmen IEP GmbH, der 

Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH und VBS: 

Gewährung von kurzfristigen Darlehen und Bürgschaften mit einer 

Laufzeit von maximal einem Jahr in Höhe von 1 Mio. € pro Unter-

nehmen und Haushaltsjahr. 

 

4.  in Grundstücksangelegenheiten: 
a) der Abschluss von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäf-

ten über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bis zu 
einer Wertgrenze von 120.000 € im Einzelfall, 
 

b) die Abgabe von Erklärungen über dingliche Rechte bis zu 
einer Wertgrenze von 120.000 € im Einzelfall, wenn dadurch 
grundsätzliche Rechte der Gemeinde nicht gefährdet wer-
den, 
 

c) der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, wenn die Ge-
genleistung 10.000 € nicht übersteigt und die Verträge nicht 
auf mehr als 10 Jahre unkündbar abgeschlossen werden, 
 

d) die Messungsanerkennung und die Auflassung bei bereits 
genehmigten Verträgen, wenn die Abweichung nicht mehr 
als 120.000 € beträgt. 

 

 4. in Grundstücksangelegenheiten: 

a) der Abschluss von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften 

über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bis zu einer 

Wertgrenze von 150.000 € (brutto) im Einzelfall, 

 

b) die Abgabe von Erklärungen über dingliche Rechte bis zu einer 

Wertgrenze von 150.000 € im Einzelfall, wenn dadurch grund-

sätzliche Rechte der Gemeinde nicht gefährdet werden, 

 

c) der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, wenn die Gegen-

leistung 30.000 € nicht übersteigt und die Verträge nicht auf 

mehr als 10 Jahre unkündbar abgeschlossen werden, 

 

d) die Messungsanerkennung und die Auflassung bei bereits ge-

nehmigten Verträgen, wenn die Abweichung nicht mehr als 

150.000 € beträgt.  
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5.  in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 
a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfe-

verfahren, die Abgabe von Prozesserklärungen einschließ-
lich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und Ab-
schluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats 
an einen Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle 
Auswirkung auf die Gemeinde bzw., falls diese nicht be-
stimmbar, der Streitwert voraussichtlich 60.000 € nicht über-
steigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche Bedeu-
tung hat,  
 

 Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie 
nicht dem Gemeinderat oder einem Ausschuss vorbehalten sind 
(§§ 2, 8), insbesondere Staatsangehörigkeits- und Personen-
standswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Gesund-
heits- und Veterinärwesen, öffentliches Versicherungswesen, Las-
tenausgleich. 

 5. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfever-

fahren, die Abgabe von Prozesserklärungen einschließlich 

Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und Abschluss 

von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an einen 

Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle Auswirkung auf 

die Gemeinde bzw., falls diese nicht bestimmbar, der Streit-

wert voraussichtlich 150.000 € nicht übersteigt und die Ange-

legenheit keine grundsätzliche Bedeutung hat, 

 

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, soweit 

sie nicht dem Gemeinderat oder einem Ausschuss vorbehalten 

sind (§§ 2, 8), insbesondere Staatsangehörigkeits- und Perso-

nenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Ge-

sundheits- und Veterinärwesen, öffentliches Versicherungs-

wesen, Lastenausgleich, Aufgaben der Gemeinde als örtliche 

Straßenverkehrsbehörde (§ 44 Abs. 1 i.V.m. § 45 StVO). 

 

6.  in Bauangelegenheiten: 
a) die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 2 

Nr. 4 bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 BayBO, 
 

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 
BayBO, 
 
 

c) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO bzw. 
die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 
BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO für Ge-
bäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie für bauliche Anla-
gen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m  

 6. in Bauangelegenheiten: 

a) die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 2 

Nr. 5 bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 BayBO, 

 

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 

BayBO, 

 

c) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO bzw. die 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 

BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO für Ge-

bäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie für bauliche Anla-

gen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m 
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- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. 
1 BauGB oder eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit das Vorhaben ohne bzw. 
mit geringfügigen Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 
BauGB zulässig ist, 

- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, 
d) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 

63 Abs. 3 Satz 1 BayBO, 
 

e) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 Satz 
3 BauGB 

f) Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und auch die dafür erforder-
lichen Befreiungen vom Bebauungsplan nach § 31 Abs. 2 
BauGB (Baugrenzen, Nutzungszahlen GRZ und GFZ) auf 
dem Büroweg bei Anträgen auf Baugenehmigung zur ener-
getischen Sanierung der Fassade und/oder des Dachstuhls 
(Aufbringung eines Vollwärmeschutzes). In besonderen Fäl-
len wird ein Antrag im Bauausschuss behandelt. 

 

- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. 

1 BauGB oder eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit für das Vorhaben die Er-

teilung nur geringfügiger Ausnahmen und Befreiungen nach 

§ 31 BauGB zulässig ist, 

- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, 

 

d) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 

63 Abs. 3 Satz 1 BayBO, 

 

e) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 Satz 3 

BauGB bei Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts, 

 

f) die Erteilung der Nachbarunterschriften nach Art. 66 BayBO. 

 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wert-
grenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche 
Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der 
fünffache Jahresbetrag anzusetzen.  
 
(4) Soweit die Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 nicht unter Art. 37 
Abs. 1 Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit der ersten Bürgermeisterin 
gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen.  

 

 (3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wert-

grenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche 

Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der 

fünffache Jahresbetrag anzusetzen.  

 

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 sowie Absatz 2 nicht unter 

Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit der ersten Bürger-

meisterin gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung 

übertragen.  
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§ 13 
Vertretung der Gemeinde nach außen 

 
(1) Die Befugnis der ersten Bürgermeisterin zur Vertretung der Ge-
meinde nach außen bei der Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen 
(Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen 
Beschlüsse des Gemeinderats und der beschließenden Ausschüsse, 
soweit die erste Bürgermeisterin nicht gemäß § 12 zum selbstständigen 
Handeln befugt ist. 
 
(2) 1Die erste Bürgermeisterin kann im Rahmen ihrer Vertretungsbefug-
nis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Voll-
macht zur Vertretung der Gemeinde erteilen. 2Zur Übertragung von Be-
fugnissen auf Bedienstete im Sinne des Art. 39 Abs. 2 Halbsatz 2 GO 
wird die Zustimmung des Gemeinderats hiermit allgemein erteilt.  
 

§ 13 

Vertretung der Gemeinde nach außen 

 

(1) Die Befugnis der ersten Bürgermeisterin zur Vertretung der Ge-

meinde nach außen bei der Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen 

(Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen 

Beschlüsse des Gemeinderats und der beschließenden Ausschüsse, 

soweit die erste Bürgermeisterin nicht gemäß § 12 zum selbstständigen 

Handeln befugt ist. 

 

(2) 1Die erste Bürgermeisterin kann im Rahmen ihrer Vertretungsbefug-

nis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Voll-

macht zur Vertretung der Gemeinde erteilen. 2Zur Übertragung von Be-

fugnissen auf Bedienstete im Sinne des Art. 39 Abs. 2 Halbsatz 2 GO 

wird die Zustimmung des Gemeinderats hiermit allgemein erteilt.  

 

 
§ 14 

Abhalten von Bürgerversammlungen 
 
(1) 1Die erste Bürgermeisterin beruft mindestens einmal jährlich, auf 
Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine Bürgerversammlung ein 
(Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den Vorsitz in der Versammlung führt die erste 
Bürgermeisterin oder eine von ihr bestellte Vertretung. 
 
(2) Auf Antrag von Gemeindebürgern nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft die 
erste Bürgermeisterin darüber hinaus eine weitere Bürgerversammlung 
ein, die innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der 
Gemeinde stattzufinden hat. 
 
(3) Die erste Bürgermeisterin kann ortsteil- oder sachbezogene Teilbür-
gerversammlungen einberufen. 

  

§ 14 
Abhalten von Bürgerversammlungen 

 
(1) 1Die erste Bürgermeisterin beruft mindestens einmal jährlich, auf 
Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine Bürgerversammlung ein 
(Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den Vorsitz in der Versammlung führt die erste 
Bürgermeisterin oder eine von ihr bestellte Vertretung. 
 
(2) Auf Antrag von Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern nach 
Art. 18 Abs. 2 GO beruft die erste Bürgermeisterin darüber hinaus eine 
weitere Bürgerversammlung ein, die innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang des Antrags bei der Gemeinde stattzufinden hat. 
 
(3) Die erste Bürgermeisterin kann ortsteil- oder sachbezogene Teilbür-
gerversammlungen einberufen. 
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(4) 1Tagesordnungspunkte und Anträge, die mindestens sieben Tage 
vor der Bürgerversammlung eingereicht werden, müssen auf die Ta-
gesordnung gesetzt werden. 2Unter dem Tagesordnungspunkt „Sonsti-
ges“ werden weitere Anträge behandelt, die nicht innerhalb der in Satz 
1 genannten Frist eingereicht werden. 
 
(5) 1Empfehlungen der Bürgerversammlung müssen innerhalb einer 
Frist von drei Monaten vom Gemeinderat behandelt werden. 2Diese 
Frist und die Frist nach Abs. 2 ruhen während der gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 
4 bestimmten Ferienzeit. 
 

 
(4) 1Anträge, die mindestens sieben Tage vor der Bürgerversammlung 
eingereicht werden, müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden. 
2Unter  „Sonstiges“ werden weitere Anträge und Anfragen behandelt, 
die nicht innerhalb der in Satz 1 genannten Frist eingereicht werden. 
 
(5) 1Empfehlungen der Bürgerversammlung müssen innerhalb einer 
Frist von drei Monaten vom Gemeinderat behandelt werden. 2Diese 
Frist und die Frist nach Abs. 2 ruhen während der gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 
4 bestimmten Ferienzeit. 
 

 
§ 15 

Sonstige Geschäfte 
 

Die Befugnisse der ersten Bürgermeisterin, die außerhalb der Gemein-
deordnung gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standes-
amtlichen Geschäfte, Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben un-
berührt. 

  

§ 15 

Sonstige Geschäfte 

 

Die Befugnisse der ersten Bürgermeisterin, die außerhalb der Gemein-

deordnung gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standes-

amtlichen Geschäfte, Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben un-

berührt. 

 

 
2. Stellvertretung 

 
§ 16 

Weitere Bürgermeister, weitere Stellvertreter, Aufgaben 
 
(1) Die erste Bürgermeisterin wird im Fall ihrer Verhinderung von der 

zweiten Bürgermeisterin und, wenn diese ebenfalls verhindert ist, 
vom dritten Bürgermeister vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO). 

 

  

2. Stellvertretung 

  

§ 16 

Weitere Bürgermeister, weitere Stellvertreter, Aufgaben 

 

(1) Die erste Bürgermeisterin wird im Fall ihrer Verhinderung vom zwei-

ten Bürgermeister und, wenn dieser ebenfalls verhindert ist, von der 

dritten Bürgermeisterin vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO).  
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(2) 1Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der ersten und zweiten 
Bürgermeisterin und des dritten Bürgermeisters bestimmt der Ge-
meinderat aus seiner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO weitere 
Stellvertreter in folgender Reihenfolge:  
2Die weiteren Stellvertreter kommen aus den Reihen der Fraktio-
nen, die keine weitere zweite oder dritte Bürgermeisterin / keinen 
weiteren zweiten oder dritten Bürgermeister stellen. 3Die darauf 
folgende Reihenfolge der weiteren Stellvertreter bestimmt sich 
nach dem Dienstalter und innerhalb des Dienstalters nach dem 
Lebensalter. 4Das jeweils älteste Gemeinderatsmitglied folgt zu-
erst. 5Nachrückende Gemeinderatsmitglieder reihen sich am Ende 
der Stellvertreterliste ein. 

 
 
(3) Die Stellvertretung übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzli-

chen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse der ersten Bür-
germeisterin aus. 

 
(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person 

aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, insbesondere wegen 
Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienstenthebung oder 
persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 
2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in 
der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und bei Bedarf wieder 
rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor.  

 

(2) 1Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des zweiten Bürgermeis-

ters und der dritten Bürgermeisterin bestimmt der Gemeinderat aus sei-

ner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO eine weitere Stellvertretung 

in folgender Reihenfolge:  
2Die weitere Stellvertretung kommt zunächst aus den Reihen der Frak-

tionen, die keine weiteren Bürgermeister stellen, über die Reihenfolge 

entscheidet der Gemeinderat. 3Die darauf folgende Reihenfolge der 

weiteren Stellvertretung bestimmt sich nach dem Dienstalter (Zeiten ei-

ner bisherigen ununterbrochenen Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied) 

und innerhalb des Dienstalters nach dem Lebensalter. 4Das jeweils äl-

teste Gemeinderatsmitglied folgt zuerst. 5Nachrückende Gemeinde-

ratsmitglieder reihen sich am Ende der Stellvertreterliste ein. 

 

(3) Die Stellvertretung übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzli-

chen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse der ersten Bürger-

meisterin aus. 

 

(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person 

aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Ab-

wesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienstenthebung oder per-

sönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 2Ist die 

zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, 

die Amtsgeschäfte auszuüben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort 

zu sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor. 

 

 
V. Sonstige Gremien 

 
 

§ 17 
Jugendparlament 

  

V. Sonstige Gremien 

 

§ 17 

Jugendparlament 
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(1) Damit die politischen Zusammenhänge und die Entscheidung für 
junge Menschen transparenter werden und ihr Interesse, Demokratie 
als Lebensform verantwortlich mitzugestalten, weiter wächst und sich 
festigt, wurde in der Gemeinde ein Jugendparlament eingerichtet. 
 
(2) 1Aktiv wahlberechtigt sind alle in Pullach i. Isartal wohnenden Ju-
gendlichen, die am Wahltag das 12. Lebensjahr vollendet haben und 
nicht älter als 22 Jahre sind. 2Passiv wahlberechtigt sind die Jugendli-
chen, die zum Zeitpunkt der Wahl das 14. Lebensjahr vollendet und das 
22. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 3In freier und geheimer 
Wahl werden 11 Mitglieder gewählt. 4Das Jugendparlament kann bis zu 
4 weitere Mitglieder hinzuwählen. 5Die Wahl der Mitglieder erfolgt auf 
die Dauer von 2 Jahren. 6Nähere Einzelheiten regelt die Geschäftsord-
nung des Jugendparlaments. 
 
 
(3) 1Die erste Bürgermeisterin beruft die erste Sitzung des Jugendpar-
laments ein. 2Sie leitet sie bis zur Wahl des/der Sprecher/in und des-
sen/deren Stellvertreter/in. 3Alle Wahlhandlungen werden nach den 
Grundsätzen für die Wahl der weiteren Bürgermeister/innen in der Ge-
meindeordnung durchgeführt. 
 
(4) 1Das Jugendparlament ist ein beratendes Gremium, das zu jugend-
spezifischen Themen im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Pullach 
i. Isartal Empfehlungen und Anträge erarbeitet, die vom/von dem/der 
Sprecher/in unterzeichnet und von den zuständigen Organen der Ge-
meinde behandelt werden sollten. 2Diesbezüglich kann dem/der Spre-
cher/in ein Rederecht eingeräumt werden. 3Die Themen müssen in der 
örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf die örtliche Gemeinschaft be-
zogen sein und von ihr eigenverantwortlich und selbständig bewältigt 
werden können. 
 

 

(1) Damit die politischen Zusammenhänge und die Entscheidung für 

junge Menschen transparenter werden und ihr Interesse, Demokratie 

als Lebensform verantwortlich mitzugestalten, weiter wächst und sich 

festigt, wurde in der Gemeinde ein Jugendparlament eingerichtet. 

 

(2) 1Aktiv wahlberechtigt sind alle in Pullach i. Isartal wohnenden Ju-

gendlichen, die am Wahltag das 12. Lebensjahr vollendet haben und 

nicht älter als 22 Jahre sind. 2Passiv wahlberechtigt sind die Jugendli-

chen, die zum Zeitpunkt der Wahl das 14. Lebensjahr vollendet und das 

22. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 3In freier und geheimer 

Wahl werden elf Mitglieder gewählt. 4Das Jugendparlament kann bis zu 

vier weitere Mitglieder hinzuwählen. 5Die Wahl der Mitglieder erfolgt auf 

die Dauer von zwei Jahren. 6Nähere Einzelheiten regelt die Geschäfts-

ordnung des Jugendparlaments. 

 

(3) 1Die erste Bürgermeisterin beruft die erste Sitzung des Jugendpar-

laments ein. 2Sie leitet sie bis zur Wahl der Sprecherin oder des Spre-

chers und deren Stellvertretung. 3Diese Wahlhandlungen werden nach 

den Grundsätzen für die Wahl der weiteren Bürgermeister in der Ge-

meindeordnung durchgeführt. 

 

(4) 1Das Jugendparlament ist ein beratendes Gremium, das zu jugend-

spezifischen Themen im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Pullach 

i. Isartal Empfehlungen und Anträge erarbeitet, die von der Sprecherin 

oder vom Sprecher unterzeichnet und von den zuständigen Organen 

der Gemeinde behandelt werden sollten. 2Diesbezüglich kann der Spre-

cherin oder dem Sprecher ein Rederecht eingeräumt werden. 3Die The-

men müssen in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf die örtliche 

Gemeinschaft bezogen sein und von ihr eigenverantwortlich und selb-

ständig bewältigt werden können. 
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(5) 1Die erste Bürgermeisterin beruft mindestens alle 2 Jahre eine Ju-
gendbürgerversammlung ein. 2Alle, in Abs. 2 Sätze 1 und 2 genannten 
Personen werden zur Jugendbürgerversammlung eingeladen. 3Emp-
fehlungen der Jugendbürgerversammlung müssen innerhalb einer Frist 
von drei Monaten vom Gemeinderat behandelt werden. 4Diese Frist 
ruht während der gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 bestimmten Ferienzeit. 

 

(5) 1Die erste Bürgermeisterin beruft jährlich eine Jugendbürgerver-

sammlung ein. 2Alle in Abs. 2 Sätze 1 und 2 genannten Personen wer-

den zur Jugendbürgerversammlung eingeladen. 3Empfehlungen der 

Jugendbürgerversammlung müssen innerhalb einer Frist von drei Mo-

naten vom Gemeinderat behandelt werden. 4Diese Frist ruht während 

der gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 bestimmten Ferienzeit. 

 

 
§ 18 

Partnerschaften 
 
(1) Der Gemeinderat unterhält folgende Partnerschaften: 
 

a) Partnerschaft mit der Stadt Pauillac in der Region 
Médoc/Frankreich  
Datum der Partnerschaftenurkunde: 18. Oktober 1964 

b) Partnerschaft mit dem Rayon Baryschiwka und der Stadt 
Beresan in der Region Kiew der Ukraine 
Datum der Partnerschaftenurkunde: 26. Oktober 1990 

 
 
 
(2) Pullach i. Isartal wird in diesen Partnerschaften und in ggf. in der 
Zukunft vom Gemeinderat noch abzuschließenden Partnerschaften 
durch den Gemeinderat und der ersten Bürgermeisterin vertreten. 
 
 
(3) Die erste Bürgermeisterin kann die Betreuung der Partnerschaften 
jeweils an den Partnerschaftenverein Pullach i. Isartal e.V., an andere 
Vereinigungen oder an bestimmte Pullacher Bürgerinnen und Bürger 
delegieren (Betreuer).  
 

  

§ 18 

Partnerschaften 

 

(1) Der Gemeinderat unterhält folgende Partnerschaften: 

 

1. Partnerschaft mit der Stadt Pauillac in der Region Médoc / Frank-

reich  

Datum der Partnerschaftenurkunde: 18. Oktober 1964 

 

2. Partnerschaft mit dem Rayon Baryschiwka und der Stadt Beresan 

in der Region Kiew der Ukraine 

Datum der Partnerschaftenurkunde: 26. Oktober 1990 

 

(2) Pullach i. Isartal wird in diesen Partnerschaften und in ggf. in der 

Zukunft vom Gemeinderat noch abzuschließenden Partnerschaften 

durch den Gemeinderat und der ersten Bürgermeisterin vertreten. 

 

(3) Die erste Bürgermeisterin kann im Benehmen mit den Partner-

schaftsreferenten die Betreuung der Partnerschaften jeweils an den 

Partnerschaftenverein Pullach i. Isartal e.V., an andere Vereinigungen 

oder an bestimmte Pullacher Bürgerinnen und Bürger delegieren (Be-

treuer). 
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(4) 1Diese berichten dem Gemeinderat einmal jährlich über ihre Tätig-
keit und legen rechtzeitig vor der Aufstellung des Haushalts einen Wirt-
schaftsplan für das Folgejahr vor. 2Diese Planung dient als Antrag für 
die Bemessung des Jahresbudgets. 
 
(5) 1Die Partnerschaftsreferentinnen und -referenten sind für die Ver-
bindung zwischen dem Gemeinderat und den Betreuern der Partner-
schaften zuständig. 2Sie beraten die Betreuer. 
 
(6) Entscheidungen über offizielle Veranstaltungen in Pullach oder den 
Partnergemeinden werden zwischen der ersten Bürgermeisterin, den 
Referentinnen und Referenten und den Betreuern besprochen und ver-
abschiedet. 
 
 
(7) 1Der Gemeinderat entscheidet:  
 

a) über die Planung und das Jahresbudget für jede Partner-
schaft und  

b) über außer- und überplanmäßige Ausgaben für Partner-
schaften. 

 
2Der Gemeinderat wacht darüber, dass die Betreuer ihre Aufgabe nach 
Wortlaut und Geist der Partnerschaftsurkunden erfüllen. 
 
(8) Die erste Bürgermeisterin entscheidet über offizielle Einladungen an 
Bürgerinnen und Bürger aus den Partnergemeinden. 
 

 

(4) 1Diese berichten dem Gemeinderat einmal jährlich über ihre Tätig-

keit und legen rechtzeitig vor der Aufstellung des Haushalts einen Wirt-

schaftsplan für das Folgejahr vor. 2Diese Planung dient als Antrag für 

die Bemessung des Jahresbudgets. 

 

(5) 1Die Partnerschaftsreferenten sind für die Verbindung zwischen 

dem Gemeinderat und den Betreuern der Partnerschaften zuständig. 
2Sie beraten die Betreuer. 

 

(6) Entscheidungen über offizielle Veranstaltungen in Pullach oder den 

Partnergemeinden werden zwischen der ersten Bürgermeisterin, den 

Referenten und den Betreuern besprochen und verabschiedet. 

 

 

(7) 1Der Gemeinderat entscheidet: 

 

1. über die Planung und das Jahresbudget für jede Partnerschaft und 

2. über außer- und überplanmäßige Ausgaben für Partnerschaften. 

 

 
2Der Gemeinderat wacht darüber, dass die Betreuer ihre Aufgabe nach 

Wortlaut und Geist der Partnerschaftsurkunden erfüllen. 

 

(8) Die erste Bürgermeisterin entscheidet über offizielle Einladungen an 

Bürgerinnen und Bürger aus den Partnergemeinden. 

 

B. Der Geschäftsgang 
 
 

  

B. Der Geschäftsgang 
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I. Allgemeines 
 

§ 19 
Verantwortung für den Geschäftsgang 

 
(1) 1Gemeinderat und die erste Bürgermeisterin sorgen für den ord-
nungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der 
gesetzlichen Vorschriften im eigenen und im übertragenen Wirkungs-
kreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und 
Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen 
Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO). 
 
(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an den Ge-
meinderat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden durch die Verwaltung vorbehan-
delt und sodann dem Gemeinderat oder dem zuständigen beschließen-
den Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich 
der ersten Bürgermeisterin fallen, erledigt diese in eigener Zuständig-
keit; in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet sie den Gemeinde-
rat.  
 

I. Allgemeines 

 

§ 19 

Verantwortung für den Geschäftsgang 

 

(1) 1Gemeinderat und erste Bürgermeisterin sorgen für den ordnungs-

gemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der ge-

setzlichen Vorschriften im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis 

und für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und Wei-

sungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Ein-

richtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO). 

 

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohnerinnen und 

Gemeindeeinwohner an den Gemeinderat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden 

durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem Gemeinderat oder 

dem zuständigen beschließenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die 

in den Zuständigkeitsbereich der ersten Bürgermeisterin fallen, erledigt 

diese in eigener Zuständigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten unter-

richtet sie den Gemeinderat.  

 

 
§ 20 

Sitzungen, Beschlussfähigkeit 
 
(1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine 
Beschlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb der Sitzun-
gen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 3Während der Sitzun-
gen ist das Rauchen nicht gestattet.  
 
(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend 
und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO). 

  

§ 20 

Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

 

(1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine 

Beschlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb der Sitzun-

gen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen.  

 

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ord-

nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend 

und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO). 
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(3) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfähigkeit in einer frühe-
ren Sitzung infolge einer nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglie-
der zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zu-
sammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene-
nen beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestim-
mung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 
 

 

(3) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfähigkeit in einer frühe-

ren Sitzung infolge einer nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglie-

der zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zu-

sammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene-

nen beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestim-

mung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 

 
§ 21 

Öffentliche Sitzungen 
 
(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, soweit nicht Rück-
sichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 
Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO). 
 
(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats sind allgemein zu-
gänglich, soweit der für Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. 2Für die 
Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- 
und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung der/des Vorsit-
zenden und des Gemeinderats; sie sind auf Verlangen eines einzelnen 
Mitglieds hinsichtlich ihrer/seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bild-
aufnahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen Sitzungsteilneh-
mer/innen sind nur mit deren Einwilligung zulässig. 5Die/der Vorsit-
zende hat dafür zu sorgen, dass diesem Verlangen entsprochen wird. 
 
 
(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören oder gegen § 21 
Abs. 2 Satz 3 verstoßen, können durch die/den Vorsitzende/n aus dem 
Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO). 
 

  

§ 21 

Öffentliche Sitzungen 

 

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, soweit nicht Rück-

sichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 

Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO). 

 

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats sind allgemein zu-

gänglich, soweit der für Zuhörerschaft bestimmte Raum ausreicht. 
2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen freizu-

halten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung 

der Vorsitzenden und des Gemeinderats; sie sind auf Verlangen eines 

einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- 

und Bildaufnahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen Sit-

zungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer sind nur mit deren Ein-

willigung zulässig.  

 

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören oder gegen 

§ 21 Abs. 2 Satz 3 verstoßen, können durch die Vorsitzende aus dem 

Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO). 
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§ 22 
Nichtöffentliche Sitzungen 

 
(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:  
1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 
2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterlie-

gen. 
 
 

2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt:  
1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht-

öffentliche Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde ver-
fügt ist, 

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz 
vorgeschrieben oder nach der Natur der Sache erforderlich ist. 

 
 
(2) 1Zur Teilnahme an nichtöffentlichen Sitzungen sind nur die erste 
Bürgermeisterin, die Gemeinderatsmitglieder, die Schriftführer/innen 
und die Abteilungsleiter/innen berechtigt. 2Im Einzelfall können die Ab-
teilungsleiter/innen von der Sitzung ausgeschlossen werden. 
 
(3) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Be-
schluss Personen, die dem Gemeinderat nicht angehören, hinzugezo-
gen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behandlung des jeweili-
gen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen 
zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz ver-
pflichtet werden. 
 
 

§ 22 

Nichtöffentliche Sitzungen 

 

(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:  

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterlie-

gen. 

 
2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt:  

1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht-

öffentliche Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde ver-

fügt ist, 

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz 

vorgeschrieben oder nach der Natur der Sache erforderlich ist. 

 

(2) 1Zur Teilnahme an nichtöffentlichen Sitzungen sind nur die erste 

Bürgermeisterin, die Gemeinderatsmitglieder, die Geschäftsleitung, der 

persönliche Referent, die Schriftführung und die Abteilungsleitungen 

bzw. deren Stellvertretungen berechtigt. 2Im Einzelfall können anwe-

sende Gemeindebedienstete von der Sitzung ausgeschlossen werden. 

 

(3) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Be-

schluss Personen, die dem Gemeinderat nicht angehören, hinzugezo-

gen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behandlung des jeweili-

gen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen 

zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz ver-

pflichtet werden. 
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(4) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt die erste 
Bürgermeisterin der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  
 

(4) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt die erste 

Bürgermeisterin der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die 

Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO). 

 

 
II. Vorbereitung der Sitzungen 

 
§ 23 

Einberufung 
 
(1) 1Die erste Bürgermeisterin beruft die Gemeinderatssitzungen ein, 
wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Gemein-
deratsmitglieder es schriftlich unter Bezeichnung des Beratungsgegen-
standes beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO). 2Nach Beginn der 
Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO beruft sie die Ge-
meinderatssitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spätestens am 
14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens 
bei ihr stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO). 
 
(2) Innerhalb von zwei Kalendermonaten sollen mindestens zwei Sit-
zungen des Gemeinderates stattfinden. 
 
(3) 1Die Sitzungen finden grundsätzlich im großen Sitzungssaal des 
Rathauses statt. 2Die regelmäßigen Sitzungen finden an einem Diens-
tag statt und beginnen regelmäßig um 19.30 Uhr. 3In der Einladung (§ 
25) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden. 
 

  

II. Vorbereitung der Sitzungen 

 

§ 23 

Einberufung 

 

(1) 1Die erste Bürgermeisterin beruft die Gemeinderatssitzungen ein, 

wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Gemein-

deratsmitglieder es schriftlich oder elektronisch unter Bezeichnung des 

Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO). 
2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO 

beruft sie die Gemeinderatssitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung 

spätestens am 14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang 

des Verlangens bei ihr stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO). 

 

 

 

(2) 1Die Sitzungen finden grundsätzlich im großen Sitzungssaal des 

Rathauses statt. 2Die regelmäßigen Sitzungen finden grundsätzlich an 

einem Dienstag statt und beginnen regelmäßig um 19.00 Uhr. 3In der 

Einladung (§ 25) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden. 

 

 

 
§ 24 

Tagesordnung 
 

  

§ 24 

Tagesordnung 
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(1) 1Die erste Bürgermeisterin setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig 
eingegangene Anträge von Gemeinderatsmitgliedern setzt die erste 
Bürgermeisterin möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung.  
 
3Ist das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 
Monaten auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung zu setzen.  
 
 
 
 
 
4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 
 
 
(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und 
inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es den Gemeinderatsmitglie-
dern ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegen-
stände vorzubereiten. 2Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nicht-
öffentliche Gemeinderatssitzungen.  
 
(3) 1Die Gemeinderatssitzungen werden jeweils mit einer bis zu einer 
halbstündigen Bürgerfragestunde als Tagesordnungspunkt Nr. 2 einge-
leitet. 2Wenn die Fragen nicht sofort beantwortet werden können, wer-
den sie in einer Frist von 3 Wochen schriftlich oder mündlich beantwor-
tet. 
(red. Anm.: siehe nunmehr bei § 32 Abs. 1) 
 
(4) 1Die Gemeinderatsmitglieder können zu Beginn jeder Sitzung unter 
Tagesordnungspunkt Nr. 3 (Gemeinderatsfragestunde) an die Vorsit-
zende Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zuständig-
keit des Gemeinderates fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 
2Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch die Vorsitzende 
oder anwesende Gemeindebedienstete beantwortet werden. 3Ist das 

(1) 1Die erste Bürgermeisterin setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig 

eingegangene Anträge von Gemeinderatsmitgliedern setzt die erste 

Bürgermeisterin möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 
3Ist das nicht möglich, insbesondere wenn noch eine Vorbereitung er-

forderlich ist (Art. 46 Abs. 2 Satz 1 GO), sind die Anträge in jedem Fall 

innerhalb von drei Monaten auf die Tagesordnung einer Gemeinderats-

sitzung zu setzen. 
4Sollte diese Bearbeitungsfrist nicht eingehalten werden können, ist das 

dem Gemeinderat unter Angabe der Gründe und des voraussichtlichen 

Beratungstermins (Zwischenbericht) bekannt zu geben. 
 5Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 

 

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und 

inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es den Gemeinderatsmitglie-

dern ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegen-

stände vorzubereiten. 2Soweit die Konkretisierungen schutzwürdige 

Daten enthalten, sollen diese den Gemeinderatsmitgliedern regelmäßig 

gesondert zur Verfügung gestellt werden. 3Das gilt sowohl für öffentli-

che als auch für nichtöffentliche Gemeinderatssitzungen.  
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nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich 
beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung 
grundsätzlich nicht statt. 
(red. Anm.: siehe nunmehr bei § 32 Abs. 2) 
 
(5) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter An-
gabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung 
ortsüblich bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 GO). 2Ergänzungen der 
Tagesordnung nach § 25 Abs. 1 Satz 3 werden durch Aushang im 
Schaukasten vor dem Rathaus, Johann-Bader-Straße bekannt ge-
macht. 3Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht be-
kannt gemacht. 
 
 
(6) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sit-
zung rechtzeitig mitgeteilt werden. 
 

 

 

 

 

(3) 1Die Tagesordnung der öffentliche Sitzung ist jeweils unter Angabe 

von Ort und Zeit der Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung 

durch Aushang in den Bekanntmachungskästen ortsüblich bekannt zu 

machen (Art. 52 Abs. 1 GO). 2Ergänzungen der Tagesordnung nach 

§ 25 Abs. 1 Satz 3 werden durch Aushang im Bekanntmachungskasten 

vor dem Rathaus bekannt gemacht. 3Die Gegenstände der Tagesord-

nungspunkte nichtöffentlicher Sitzungen werden in verallgemeinerter 

Form bekannt gemacht. 

 

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sit-

zung rechtzeitig mitgeteilt werden. 

 

 
§ 25 

Form und Frist für die Einladung 
 
(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung 
der Tagesordnung, oder mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den 
Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer elektronischen Einladung wer-
den der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und die 
Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein 
in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Be-
reich (Ratsinformationssystem) eingestelltes und abrufbares Doku-
ment mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf 
des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 
 
 

  

§ 25 

Form und Frist für die Einladung 

 

(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung 
der Tagesordnung oder mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den 
Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer elektronischen Einladung wer-
den der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und die 
Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein 
in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Be-
reich (Ratsinformationssystem) eingestelltes und abrufbares Doku-
ment mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf 
des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 
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(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, 
wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten 
des Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar eingegangen 
und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 
 
(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Be-
schlussvorlagen und ergänzende Unterlagen beigefügt werden, wenn 
und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit 
nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich o-
der (insbesondere bei umfangreichen ergänzenden Unterlagen oder 
baurechtlichen Planunterlagen) elektronisch im Ratsinformationssys-
tem im Sinne von Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt werden. 3Hat 
das Gemeinderatsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen La-
dung erklärt, werden die weiteren Unterlagen grundsätzlich nur elekt-
ronisch bereitgestellt. 
 
(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 9 Tage; sie kann in dringenden Fällen 
auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zu-
gangs der Ladung werden bei der Berechnung der Frist nicht mitge-
rechnet. 
 

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, 

wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten 

des Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar eingegangen 

und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 

 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Be-
schlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und soweit das sachdien-
lich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie des Datenschut-
zes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich 
oder (insbesondere bei umfangreichen ergänzenden Unterlagen oder 
baurechtlichen Planunterlagen) elektronisch im Ratsinformationssys-
tem im Sinne von Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt werden. 3Hat 
das Gemeinderatsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen La-
dung erklärt, werden die weiteren Unterlagen grundsätzlich nur elekt-
ronisch bereitgestellt.  
 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt neun Tage; sie kann in dringenden Fäl-

len auf drei Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des 

Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der Frist nicht mit-

gerechnet. 

 

 
§ 26 

Anträge 
 

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schrift-
lich oder elektronisch zu stellen und zu begründen. 
 
 
 2Sie sollen spätestens bis zum 14. Tag vor der Sitzung bei der ersten 
Bürgermeisterin eingereicht werden. 3Soweit ein Antrag mit Ausgaben 

  

§ 26 

Anträge 

 

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schrift-

lich oder elektronisch zu stellen und zu begründen. 2Bei elektronischer 

Übermittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu 

beachten. 3Sie sollen spätestens bis zum 14. Tag vor der Sitzung bei 

der ersten Bürgermeisterin eingereicht werden. 3Soweit ein Antrag mit 

Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, 
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verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll dieser 
einen Deckungsvorschlag enthalten. 
 
(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der 
Sitzung gestellte Anträge können nachträglich in die Tagesordnung auf-
genommen werden, wenn  
 
1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinderat der Behand-

lung mehrheitlich zustimmt oder 
 
2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend sind und kein 

Mitglied der Behandlung widerspricht.  
 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung oder einfache Sachanträge, z. B. 
Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung eines Antrags, Änderungsan-
träge u.ä., können auch während der Sitzung und ohne Beachtung der 
Schriftform gestellt werden. 
 

soll dieser einen Deckungsvorschlag enthalten. 4§ 24 Abs. 1 bleibt un-

berührt. 

 
(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der 
Sitzung gestellte Anträge können nachträglich in die Tagesordnung 
aufgenommen werden, wenn  
 
1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinderat der Be-

handlung mehrheitlich zustimmt oder 
 
2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend sind und kein 

Mitglied der Behandlung widerspricht.  
 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungsanträge, 
Zurückziehung eines Antrags u. ä., oder einfache Sachanträge, z. B. 
Änderungsanträge, können auch während der Sitzung und ohne Be-
achtung der Form gestellt werden. 
 

 
III. Sitzungsverlauf 

 
§ 27 

Eröffnung der Sitzung 
 

(1) 1Die/der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Sie/er stellt die ordnungs-
gemäße Ladung der Gemeinderatsmitglieder sowie die Beschlussfä-
higkeit des Gemeinderats fest und erkundigt sich nach Einwänden ge-
gen die Tagesordnung. 
 
 ³Ferner lässt sie/er über die Genehmigung der Niederschrift über die 
vorangegangene öffentliche Sitzung, falls sie mit der Einladung ver-
schickt wurde, abstimmen. 
 

  

III. Sitzungsverlauf 

 

§ 27 

Eröffnung der Sitzung 

 
1Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Sie stellt die ordnungsgemäße 

Ladung der Gemeinderatsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des 

Gemeinderats fest und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Ta-

gesordnung. 
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(2) Die Niederschriften der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen 
werden jeweils zu Beginn der Gemeinderatssitzungen in den entspre-
chenden Mappen für nichtöffentliche Sitzungsvorlagen ausgelegt. Die 
Genehmigung der Niederschriften über die nichtöffentlichen Gemein-
deratssitzungen erfolgt ohne vorheriges Verlesen in nichtöffentlicher 
Sitzung (Art. 54 Abs. 2 GO). 
(red. Anm.: siehe nunmehr bei § 34) 
 

 
§ 28 

Eintritt in die Tagesordnung 
 

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tages-
ordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann 
durch Beschluss geändert werden. 
 
(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt 
werden (§ 22), so wird darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlich-
keit beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von 
vornherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Be-
handlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht 
der Gemeinderat anders entscheidet. 
 
 
(3) 1Die/der Vorsitzende oder eine von ihr/ihm mit der Berichterstattung 
beauftragte Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tagesord-
nungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags 
kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 
 
(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt wor-
den sind, ist der Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben. 
 

  

§ 28 

Eintritt in die Tagesordnung 

 

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tages-

ordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann 

durch Beschluss geändert werden. 

 

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt 

werden (§ 22), so wird darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlich-

keit beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von 

vornherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Be-

handlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht 

der Gemeinderat anders entscheidet. 

 

(3) 1Die Vorsitzende oder eine von ihr mit der Berichterstattung beauf-

tragte Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungs-

punkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags kann 

auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 

 

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt wor-

den sind, ist der Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben. 
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(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung der/des Vorsitzenden 
oder auf Beschluss des Gemeinderats Sachverständige zugezogen 
und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sach-
kundige Personen; zu diesem Personenkreis zählen auch vom Bera-
tungsgegenstand Betroffene. 3Im Einzelfall kann den vom Beratungs-
gegenstand Betroffenen das Wort erteilt werden. 
 

(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung der Vorsitzenden oder 

auf Beschluss des Gemeinderats Sachverständige zugezogen und gut-

achtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige 

Personen; zu diesem Personenkreis zählen auch vom Beratungsge-

genstand Betroffene. 3Im Einzelfall kann den vom Beratungsgegen-

stand Betroffenen das Wort erteilt werden. 

 

 
§ 29 

Beratung der Sitzungsgegenstände 
 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der 
Sachverständigen, eröffnet die/der Vorsitzende die Beratung. 
 
(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Umständen annehmen 
müssen, von der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 
1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung 
der/dem Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes 
gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar 
werden.  
 
 
 
3Das wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat 
während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungs-
tisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum 
Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum.  
 
(3) 1Sitzungsteilnehmer/innen dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es 
ihnen von der/dem Vorsitzenden erteilt wird. 2Die/der Vorsitzende erteilt 
das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet die/der Vorsitzende über die Reihenfolge. 

  

§ 29 

Beratung der Sitzungsgegenstände 

 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der 

Sachverständigen, eröffnet die Vorsitzende die Beratung. 

 

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Umständen annehmen 

müssen, von der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten 

Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 

1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung 

der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, 

wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar wer-

den. 3Ob die Voraussetzungen der persönlichen Beteiligung vorliegen, 

entscheidet der Gemeinderat ohne Mitwirkung des persönlich Beteilig-

ten (Art. 49 Abs. 3 GO).  
4Das wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied ver-

lässt bei nichtöffentlicher Sitzung den Raum.  

 

 

(3) 1Sitzungsteilnehmende dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es 

ihnen von der Vorsitzenden erteilt wird. 2Die Vorsitzende erteilt das 

Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wort-
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4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der 
Reihe sofort zu erteilen. 5Die Redner/innen richten ihre Rede an den 
Gemeinderat. 6Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Ta-
gesordnungspunkt beziehen. 
 
 
 
 
(4) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung,  
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückzie-

hung des zu beratenden Antrags. 
2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist nach Zulassung einer Gegen-
rede sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst findet inso-
weit nicht statt.  
 
(5) 1Den Sprecherinnen/Sprechern der Lokalen Agenda wird ein Rede-
recht zu den Tagesordnungspunkten eingeräumt. 2Weiteren Personen, 
die vom Gemeinderat als Sachverständige benannt werden, kann das 
Wort erteilt werden. 
 
(6) Die/der Vorsitzende, die Referentinnen/Referenten und die Antrag-
stellerin/der Antragsteller haben das Recht zur Schlussäußerung. 
 
(7) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung von 
der/dem Vorsitzenden geschlossen. 
 
 
 
(8) 1Redner/innen, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft 
die/der Vorsitzende zur Ordnung und macht sie auf den Verstoß auf-
merksam. 2Bei weiteren Verstößen kann ihnen die/der Vorsitzende das 
Wort entziehen. 

meldung entscheidet die Vorsitzende über die Reihenfolge. 4Bei Wort-

meldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort 

zu erteilen. 5Die Rede ist an den Gemeinderat zu richten. 6Die Rede-

beiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt bezie-

hen, sie sind grundsätzlich kurz zu fassen, inhaltliche Wiederholungen 

sollen vermieden werden. 

 

(4) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung,  

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung 

des zu beratenden Antrags. 
2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist nach Zulassung einer Gegen-

rede sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst findet inso-

weit nicht statt.  

 

(5) Den Sprechern der Lokalen Agenda 21 und den Sprechern der Len-

kungsgruppe für global Nachhaltige Entwicklung – Agenda 2030 wird 

ein Rederecht zu den Tagesordnungspunkten eingeräumt.  

 

(6) Die Vorsitzende sowie die Antragsteller zur Sache haben das Recht 

zur Schlussäußerung.  

 

(7) 1Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen oder die Redeliste ge-

schlossen ist, wird die Beratung von der Vorsitzenden beendet. 2Über 

Anträge auf Schließung der Redeliste oder auf Schluss der Beratung 

und sofortige Abstimmung ist außer der Reihe abzustimmen. 

 

(8) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträgen ruft 

die Vorsitzende zur Ordnung und macht die betreffende Person auf den 

Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann die Vorsitzende ihr 

das Wort entziehen. 
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(9) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich 
stören, kann die/der Vorsitzende mit Zustimmung des Gemeinderats 
von der Sitzung ausschließen. ²Über den Ausschluss von weiteren Sit-
zungen entscheidet der Gemeinderat (Art. 53 Abs. 2 GO). 
 
(10) 1Die/der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufhe-
ben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht 
wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene Sitzung ist spä-
testens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung 
hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an 
dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Die/der Vorsitzende gibt Zeit und 
Ort der Fortsetzung bekannt. 

 

(9) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich 

stören, kann die Vorsitzende mit Zustimmung des Gemeinderats von 

der Sitzung ausschließen. ²Über den Ausschluss von weiteren Sitzun-

gen entscheidet der Gemeinderat (Art. 53 Abs. 2 GO). 

 

(10) 1Die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, 

falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wie-

derhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene Sitzung ist spätes-

tens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung hierzu 

bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem 

die Sitzung unterbrochen wurde. 4Die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der 

Fortsetzung bekannt. 

 

§ 30 
Abstimmung 

 
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines An-
trags auf „Schluss der Beratung" schließt die/der Vorsitzende die Bera-
tung und lässt über den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Sie/er ver-
gewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs. 2 und 3) ge-
geben ist. 
 
(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 
nachstehenden Reihenfolge abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung,  
2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussicht-

lich einen größeren Aufwand erfordern oder einschneidende 
Maßnahmen zum Gegenstand haben, 

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere 
Antrag nicht unter die Nrn. 1 oder 2 fällt. 

 

 § 30 

Abstimmung 

 

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines An-

trags auf „Schluss der Beratung" schließt die Vorsitzende die Beratung 

und lässt über den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Sie vergewissert 

sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs. 2 und 3) gegeben ist. 

 

 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 

nachstehenden Reihenfolge abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung,  

2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich 

einen größeren Aufwand erfordern oder einschneidende Maßnah-

men zum Gegenstand haben, 

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere 

Antrag nicht unter die Nrn. 1 bis 2 fällt. 
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(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über 
einzelne Teile eines Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies be-
schlossen wird, dies ein Mitglied des Gemeinderats verlangt oder 
die/der Vorsitzende eine Teilung vornimmt. 
 
(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Die/der Vor-
sitzende formuliert die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie 
mit „ja" oder „nein" beantwortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in der 
Reihenfolge „ja" - „nein" abgestimmt.  
 
 
(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben 
oder auf Beschluss des Gemeinderats durch namentliche Abstimmung 
mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Ge-
setz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmengleich-
heit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); wird dadurch ein aus-
nahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht 
die Beschlussfassung über das Gegenteil. 3Kein Mitglied des Gemein-
derats darf sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO). 
 
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch die/den Vorsitzenden 
zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstim-
mung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag ange-
nommen oder abgelehnt ist. 
 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in der-
selben Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufge-
nommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung 
teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. 2In ei-
ner späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vorgese-
hen, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand ins-
besondere dann erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder 

 

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über 

einzelne Teile eines Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies be-

schlossen wird oder die Vorsitzende eine Teilung vornimmt. 

 

 

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Die Vorsit-

zende formuliert die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie 

mit „ja" oder „nein" beantwortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in der 

Reihenfolge „ja" - „nein" abgestimmt.  

 

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben 

oder auf Beschluss des Gemeinderats durch namentliche Abstimmung 

mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Ge-

setz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmengleich-

heit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); wird dadurch ein aus-

nahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht 

die Beschlussfassung über das Gegenteil. 3Kein Mitglied des Gemein-

derats darf sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO). 

 
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch die Vorsitzende zu 
zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstim-
mung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag ange-
nommen oder abgelehnt ist. 
 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in 
derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht nochmals 
aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an der Abstim-
mung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden 
sind. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts ande-
res vorgesehen, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungs-
gegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn 
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neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegen-
stand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde.  
 
 
(8) Jedes Mitglied des Gemeinderates kann verlangen, dass in der Nie-
derschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 
3 GO) und kann dazu unmittelbar nach der Abstimmung eine kurze Er-
klärung zur Niederschrift abgeben. 
 

neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und 
der Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung 
gesetzt wurde.  
 

(8) Jedes Mitglied des Gemeinderates kann verlangen, dass in der Nie-

derschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 

3 GO). 

 
§ 31 

Wahlen 
 

(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der Gemeindeord-
nung oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet wer-
den, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts 
Abweichendes bestimmt ist. 
 
(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorge-
nommen. 2Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel 
und solche Stimmzettel, die den Namen des Gewählten nicht eindeutig 
ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das 
Wahlgeheimnis verletzen können.  
 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen 
ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gültig und erhält keiner der Bewerber/innen mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet Stichwahl unter den 
beiden Bewerbern/Bewerberinnen mit den höchsten Stimmenzahlen 
statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei Bewerber/innen die 
gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahl wiederholt. 5Haben meh-

  

§ 31 
Wahlen 

 
(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der Gemeindeord-
nung oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet wer-
den, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts 
Abweichendes bestimmt ist. 
 
(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorge-
nommen. 2Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel 
und solche Stimmzettel, die den Namen der gewählten Person nicht 
eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnli-
chem das Wahlgeheimnis verletzen können. 
 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen 
ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gültig und erhält niemand mehr als die Hälfte der abge-
gebenen gültigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden sich be-
werbenden Personen mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben 
im ersten Wahlgang mehr als zwei Personen die gleiche höchste Stim-
menzahl, wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Personen die glei-
che zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer von 
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rere Bewerber/innen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entschei-
det das Los darüber, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stim-
mengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los. 
 

ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 
entscheidet gleichfalls das Los. 
 

   

§ 32 

Anfragen 

 

(1) 1Die Gemeinderatssitzungen werden jeweils mit einer bis zu einer 

halbstündigen Bürgerfragestunde als Tagesordnungspunkt Nr. 2 einge-

leitet. 2Wenn die Fragen nicht sofort beantwortet werden können, wer-

den sie grundsätzlich in einer Frist von vier Wochen schriftlich an die 

fragestellende Person sowie per E-Mail den Gemeinderatsmitgliedern 

beantwortet. 

 

(2) 1Die Gemeinderatsmitglieder können nach Erledigung der Tages-

ordnung der öffentlichen Sitzung bzw. zu Beginn der Tagesordnung der 

nichtöffentlichen Sitzung an die Vorsitzende Anfragen über solche Ge-

genstände richten, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallen 

und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Diese Anfragen sollen vorab 

an die erste Bürgermeisterin schriftlich eingereicht werden. 3Nach Mög-

lichkeit sollen solche Anfragen sofort durch die Vorsitzende oder anwe-

sende Gemeindebedienstete beantwortet werden. 4Ist das nicht mög-

lich, so werden sie grundsätzlich innerhalb von vier Wochen per E-Mail 

an die Gemeinderatsmitglieder beantwortet. 5Eine Aussprache über An-

fragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt.  

 

 
§ 32 

Beendigung der Sitzung 
 

  

§ 33 
Beendigung der Sitzung 
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Nach Behandlung der Tagesordnung schließt die/der Vorsitzende die 
Sitzung. 
 

Nach Behandlung der Tagesordnung schließt die Vorsitzende die Sit-
zung. 
 

 
IV. Sitzungsniederschrift 

 
 

§ 33 
Form und Inhalt 

 
(1) 1Über die Sitzungen des Gemeinderats werden Niederschriften ge-
fertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet.  
 

2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nichtöffent-
lichen Tagesordnungspunkten geführt. 3Niederschriften sind jahrgangs-
weise zu binden. 
 
(2) 1Die Niederschriften werden als Beschlussprotokoll gefasst. 2Sie 
enthalten ferner: 

a) den Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung der Sit-
zung, 

b) die Angabe über Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit der 
Sitzung, 

c) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, 
d) den Namen des Antragstellers, 
e) die Empfehlung eines vorberatenden Ausschusses, 
f) die Angabe, ob ein Mitglied des Gemeinderates bei der Be-

schlussfassung abwesend war, 
g) Zeit und Grund des etwaigen Ausschlusses eines Gemein-

deratsmitgliedes, 
h) die Angabe über eventuelle Unterbrechungen der Sitzung, 

  

IV. Sitzungsniederschrift 

 

§ 34 

Form und Inhalt 

 

(1) 1Über die Sitzungen des Gemeinderats werden Niederschriften ge-

fertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Neben der Nie-

derschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
3Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nichtöffent-

lichen Tagesordnungspunkten geführt. 4Niederschriften sind jahrgangs-

weise zu binden. 

 

(2) 1Die Niederschriften werden als Beschlussprotokoll gefasst. 2Sie 

enthalten ferner: 

1. den Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung der Sitzung, 

 

2. die Angabe über Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit der Sitzung, 

3. den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, 

4. den Namen der Antragstellerin oder des Antragstellers, 

5. die Empfehlung eines vorberatenden Ausschusses, 

6. die Angabe, ob ein Mitglied des Gemeinderates bei der Beschluss-

fassung abwesend war, 

7. Zeit und Grund des etwaigen Ausschlusses eines Gemeinderats-

mitgliedes, 

8. die Angabe über eventuelle Unterbrechungen der Sitzung, 
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i) wesentliche Äußerungen von Gemeinderatsmitgliedern, 
sofern sie dies ausdrücklich während der Behandlung des 
aufgerufenen Beratungsgegenstandes beantragen, 

j) Erklärungen nach § 30 Abs. 8 über das Abstimmungsver-
halten (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO), 

k) bei der Bürgerfragestunde bzw. Fragestunde den Namen 
des Fragestellenden sowie den Inhalt der Frage und die 
Antwort, 

l) den wesentlichen Inhalt bei Bekanntgaben. 
 
(3) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonauf-
nahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger ist unverzüglich nach Geneh-
migung der Niederschrift zu löschen und darf Außenstehenden nicht 
zugänglich gemacht werden. 
 
(4) Die Niederschrift ist von der/dem Vorsitzenden und von der/dem 
Schriftführer/in zu unterzeichnen und vom Gemeinderat zu genehmigen 
(Art. 54 Abs. 2 GO). 
 
(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
(red. Anm.: siehe nunmehr bei § 34 Abs. 1 Satz 2) 
 
(6)1Die Niederschriften der öffentlichen Gemeinderatssitzungen wer-
den, soweit als möglich, mit der Ladung zur nächsten öffentlichen Ge-
meinderatssitzung, spätestens jedoch vier Tage vor der Sitzung, den 
Gemeinderatsmitgliedern in Kopie oder elektronisch zugestellt. 2Die 
Niederschriften der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen werden 
am Beginn der nächsten Sitzung ausgelegt. 
 

 

 

 

9. Erklärungen nach § 30 Abs. 8, wie das Gemeinderatsmitglied ab-

gestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO), 

10. bei der Bürgerfragestunde bzw. Fragestunde den Namen der fra-

gestellenden Person sowie den Inhalt der Frage und die Antwort, 

11. den wesentlichen Inhalt bei Bekanntgaben. 

 

(3) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonauf-

nahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger ist unverzüglich nach Geneh-

migung der Niederschrift zu löschen und darf Außenstehenden nicht 

zugänglich gemacht werden. 

 

(4) Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden und von der jeweiligen 

Schriftführung zu unterzeichnen und vom Gemeinderat zu genehmigen 

(Art. 54 Abs. 2 GO). 

 

 

 

 

(5) 1Die Niederschriften der öffentlichen Gemeinderatssitzungen wer-

den, soweit als möglich, mit der Ladung zur nächsten öffentlichen Ge-

meinderatssitzung, spätestens jedoch vier Tage vor der Sitzung, den 

Gemeinderatsmitgliedern elektronisch zugestellt. 2Die Niederschriften 

der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen werden am Beginn der 

nächsten Sitzung zur Einsichtnahme ausgelegt. 
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(6) 1Die Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öf-

fentliche Sitzung erfolgt zu Beginn des öffentlichen Teils. 2Die Geneh-

migung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung erfolgt am 

Ende des nichtöffentlichen Teils. 

 

 
§ 34 

Einsichtnahme und Abschrifterteilung 
 

(1) 1In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Ge-
meindebürger Einsicht nehmen; dasselbe gilt für auswärts wohnende 
Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Nie-
derlassungen im Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO). 2Darüber 
hinaus sollen die Niederschriften und Beschlüsse der öffentlichen Sit-
zungen über ein Rats- und Bürgerinformationssystem im Internet für 
den allgemeinen Zugriff bereitgestellt werden. 
 
 
 
(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Niederschriften über 
öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschrif-
ten der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 
54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffent-
licher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe 
für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 
Abs. 3 Satz 1 GO). 
 
 
(3) Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 gelten auch für Niederschriften früherer 
Wahlzeiten. 
 

  

§ 35 

Einsichtnahme und Abschrifterteilung 

 

(1) 1In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Ge-

meindebürgerinnen und Gemeindebürger Einsicht nehmen; dasselbe 

gilt für auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes 

oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gemeindegebiet (Art. 54 

Abs. 3 Satz 2 GO). 2Darüber hinaus sollen die Niederschriften und Be-

schlüsse der öffentlichen Sitzungen über ein Rats- und Bürgerinforma-

tionssystem im Internet für den allgemeinen Zugriff bereitgestellt wer-

den. 

 

(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Niederschriften über 

öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschrif-

ten der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 

54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffent-

licher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe 

für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 

Abs. 3 Satz 1 GO). 

 

(3) Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 gelten auch für Niederschriften früherer 

Wahlzeiten. 
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(4) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Gemeinderats-
mitglieder jederzeit die Berichte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 
Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 
 

(4) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Gemeinderats-

mitglieder jederzeit die Berichte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 

Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 

 

 
V. Geschäftsgang der Ausschüsse 

 
§ 35 

Anwendbare Bestimmungen 
 

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 19 bis 34 
sinngemäß. 2 Die Ladung und die Tagesordnung aller beratender und 
beschließender Ausschüsse sind sämtlichen Mitgliedern des Gemein-
derates gemäß § 25 zuzuleiten. 3Auch die von öffentlichen Sitzungen 
gefertigten Niederschriften erhalten alle Mitglieder des Gemeinderates. 

 
 

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der Sitzung eines Aus-
schusses, dem sie nicht angehören, nur als Zuhörer anwesend sein. 
2Berät ein Ausschuss über den Antrag eines Gemeinderatsmitglieds, 
das diesem Ausschuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss dem An-
tragsteller Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 
und 2 gelten für öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen.  
 

  

V. Geschäftsgang der Ausschüsse 

 

§ 36 

Anwendbare Bestimmungen 

 

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 19 bis 35 

sinngemäß. 2Gemeinderatsmitglieder, die einem Ausschuss nicht an-

gehören, erhalten die Ladungen zu den Sitzungen nebst Tagesordnung 

sowie die von öffentlichen Sitzungen gefertigten Niederschriften nach-

richtlich. 

 

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der Sitzung eines Aus-

schusses, dem sie nicht angehören, als Zuhörende anwesend sein. 
2Berät ein Ausschuss über den Antrag eines Gemeinderatsmitglieds, 

das diesem Ausschuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss ihm Ge-

legenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 und 2 gelten 

für öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen.  

 

 
VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen 

 
§ 36 

Art der Bekanntmachung 
 

(1) Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekannt gemacht. 

  

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen 

 

§ 37 

Art der Bekanntmachung 

 

(1) 1Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekannt gemacht. 
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(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem 
Grund auf eine andere in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich 
bekannt gemacht, so wird hierauf im Amtsblatt und den Anschlagtafeln 
der Gemeinde hingewiesen. 
 
(3) Die Gemeinde bestimmt die Wochenzeitung „Isar-Anzeiger“ als 
Amtsblatt. 
 
(4) 1Zusätzlich werden Satzungen und Verordnungen in den gemeind-
lichen Bekanntmachungskästen zur Information angeschlagen, soweit 
dies räumlich möglich ist. 2Erlaubt der Umfang der Satzung oder Ver-
ordnung nicht den Anschlag des vollen Wortlauts in den Bekanntma-
chungskästen, so ist eine Hinweisbekanntmachung anzubringen. 
 
Die Gemeinde unterhält folgende Bekanntmachungskästen: 
 

1. vor dem Rathaus in Pullach i. Isartal, Johann-Bader-Straße 
2. am Sportheim in der Gistlstraße 
3. am Bahnhof Pullach i. Isartal 
4. auf dem Wöllnerplatz in Großhesselohe (Kreuzeckstraße/Kasta-
nienallee) 
5. in der Wohnsiedlung Am Grundelberg in Großhesselohe 
6. in der Adolf-Wenz-Siedlung, Großhesselohe 
7. Pullach-Gartenstadt bei der Einmündung der Ahornallee in die 
Gistlstraße 
8. vor dem Freizeitbad in der Hans-Keis-Straße 
9. in der Richard-Wagner-Straße, Höhe Franziskus-Festing-
Straße 
10. Höllriegelskreuth, Seitnerstraße, gegenüber des Bauhofs 
 

 

 

 

 

 

(2) Die Gemeinde bestimmt die Wochenzeitung „Isar-Anzeiger“ als 

Amtsblatt. 

 

(3) 1Zusätzlich werden Satzungen und Verordnungen in den gemeind-

lichen Bekanntmachungskästen zur Information angeschlagen, soweit 

dies räumlich möglich ist. 2Erlaubt der Umfang der Satzung oder Ver-

ordnung nicht den Anschlag des vollen Wortlauts in den Bekanntma-

chungskästen, so ist eine Hinweisbekanntmachung anzubringen. 

 

(4) 1Die Gemeinde unterhält die in der Anlage aufgeführten Bekannt-

machungskästen. 2Änderungen und Verfügbarkeiten der Standorte 

werden jeweils im Gemeinderat bekanntgegeben. 
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(5) Für sonstige Bekanntmachungen gelten die Absätze 1 bis 4 ent-
sprechend; ausgenommen hiervon sind Bekanntmachungen nach § 
24 Abs. 5 Satz 2. 
 

 

C. Schlussbestimmungen 
 

§ 37 
Änderung der Geschäftsordnung 

 
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des Gemeinde-
rats geändert werden. 
 
 

  

C. Schlussbestimmungen 
 

§ 38 
Änderung der Geschäftsordnung 

 
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des Gemeinde-
rats geändert werden. 
 
 

 
§ 38 

Verteilung der Geschäftsordnung 
 

1Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar der Geschäftsord-
nung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt die Geschäftsordnung zur all-
gemeinen Einsicht in der Verwaltung der Gemeinde auf und wird im 
Internet bereit gestellt.  
 

  
§ 39 

Verteilung der Geschäftsordnung 
 

1Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar der Geschäftsord-
nung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt die Geschäftsordnung zur all-
gemeinen Einsicht in der Verwaltung der Gemeinde auf und wird im 
Internet bereit gestellt.  
 

§ 39 
Inkrafttreten 

 
1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 24. Juli 2014 in Kraft *). 
²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 01.08.2008 in den Ände-
rungsfassungen vom 23.06.2009, 22.09.2009, 25.09.2012 und 
11.12.2012 außer Kraft.  
*) Dieses Datum betrifft das Inkrafttreten der Geschäftsordnung vom 23.07.2014. 

   Die 3. Änderung der Geschäftsordnung ist mit Wirkung vom 06.02.2019 in Kraft ge-
treten. 

  
§ 40 

Inkrafttreten 
 

1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom xx.xx.2020 in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 23. Juli 2014 mit allen Än-
derungen außer Kraft. 
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Gemeinde Pullach i. Isartal 
 
Anlage zu § 37 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
 
 

Übersicht über die Standorte der Gemeindetafeln 
(Stand 21.09.2020) 

 
 

 

Die Gemeinde unterhält folgende Gemeindetafeln (Bekanntmachungskästen): 

 

1. vor dem Rathaus, Johann-Bader-Straße 

2. in der Adolf-Wenz-Siedlung beim Straßenkreuz der Adolf-Wenz-Straße 

3. am Wöllnerplatz (Kreuzeckstraße / am Spielplatz) 

4. in der Wohnsiedlung Am Grundelberg 

5. vor dem Freizeitbad in der Hans-Keis-Straße 

6. vor dem Sportheim an der Gistlstraße 

7. am Bahnhofsgebäude Pullach 

8. in der Gistlstraße, bei der Einmündung der Ahornallee  

9. in der Seitnerstraße, gegenüber dem Bauhof 

 

 


